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Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Palling

Palling 
Postaktuell "An sämtliche Haushalte"

Nr. 1 Freitag, 12. Januar 2024 18. Jahrgang

Ein frohes neues Jahr
wünscht die Gemeinde Palling 

Bricht der erste Morgen des neuen Jahres an,

so erscheint der Himmel nicht anders

als am Tage zuvor,

aber doch ist einem seltsam frisch zumute.

 Yoshida Kenkō
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§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.
Palling, 18.12.2023
Gemeinde Palling
gez.
Franz Ostermaier
Erster Bürgermeister

II.
Das Landratsamt Traunstein hat mit Bescheid vom 15.12.2023, 
Az.: 3.20-941-230005, den Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen (Art. 71 Abs. 2 GO) und den Gesamtbetrag 
der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen (Art. 67 Abs. 
4 GO) genehmigt.

III.
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 
65 Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung im Rathaus der Gemeinde Palling, 
Bräuanger 1, Kämmerei, während der Geschäftszeiten 
öffentlich zur Einsichtnahme aus.

02/2024 
Haushaltssatzung 
der Pfarrer Heringer’schen 
Kindergartenstiftung Palling 
(Landkreis Traunstein) 
für das Haushaltsjahr 2024

I.
Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 Satz 3 BayStG in Verbindung mit 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stiftung folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.069.100 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  5.000 €
ab.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 150.000 € 
festgesetzt.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.
Palling, 18.12.2023
Pfarrer Heringer’sche Kindergartenstiftung Palling
gez.
Franz Ostermaier
Erster Bürgermeister

II.
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Festsetzungen.

III.
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 
65 Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung im Rathaus der Gemeinde Palling, 
Bräuanger 1, Kämmerei, während der Geschäftszeiten 
öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Amtliche Bekanntmachungen

Inhaltsverzeichnis amtlicher Teil
Januar 2024
01/2024 Haushaltssatzung der Gemeinde Palling für das 

Haushaltsjahr 2024
02/2024 Haushaltssatzung der Pfarrer Heringer’schen Kinder-

gartenstiftung Palling für das Haushaltsjahr 2024
03/2024 Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer für das 

Kalenderjahr 2024
04/2024 35. Änderung Flächennutzungs-/Landschaftsplan 

Bereich Unering-Nord“ – Beschluss Entwurf, Früh-
zeitige Beteiligung Öffentlichkeit und TÖB

05/2024 3. Änderung-Erweiterung Bebauungs-/Grünordnungs-
plan „Unering-Nord – Änderung Aufstellungs-
beschluss, Beschluss Entwurf, Frühzeitige Beteiligung 
Öffentlichkeit und TÖB

06/2024 Bebauungsplan „Oberweißenkirchen-Nord“ – 
Änderung Aufstellungsbeschluss, Abwägung, 
Billigung Entwurf, Beteiligung Öffentlichkeit und TÖB

07/2024 Aufstellung 6. Änderung-Erweiterung einfacher 
Bebauungsplan „Brünning-Süd“ – Bekanntmachung 
der Einstellung des Verfahrens

08/2024 Aufstellung zur 34. Änderung des Flächennutzungs-
planes im Bereich Kiesgrube Baumham der Teilfläche 
der Fl.-Nr. 1910 Gem. Freutsmoos – Bekanntmachung 
der Einstellung des Verfahrens

09/2024 Aufstellung Bebauungs-/Grünordnungsplan 
„Photovoltaikanlage Kiesgrube Baumham“ auf 
einer Teilfläche der Fl.-Nr. 1910 Gem. Freutsmoos – 
Bekanntmachung der Einstellung des Verfahrens

01/2024 
Haushaltssatzung der Gemeinde Palling 
(Landkreis Traunstein) 
für das Haushaltsjahr 2024

I.
Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die 
Gemeinde Palling folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.142.300 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.546.000 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.284.500 € fest-
gesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt wird auf 8.450.000 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeinde-
steuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe (A)
290 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 290 v.H.
2. Gewerbesteuer 310 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000 € 
festgesetzt.
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03/2024 
Öffentliche Bekanntmachung
Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2024
Die Grundsteuer kann für diejenigen Steuerpflichtigen, die 
die gleiche Steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, anstatt 
durch individuellen Bescheid durch öffentliche Bekannt-
machung festgesetzt werden (§ 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz). 
Für die Steuerpflichtigen treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Grundsteuerbescheid 
zugegangen wäre. Die Gemeinde Palling macht hinsicht-
lich der Grundsteuerfestsetzung für das Kalenderjahr 2024 
von dieser Möglichkeit der öffentlichen Bekanntmachung 
Gebrauch und setzt hiermit – vorbehaltlich der Erteilung eines 
schriftlichen Grundsteuermessbescheides oder Grundsteuer-
bescheides 2024 in individuellen Fällen – die Grundsteuer für 
das Jahr 2024 in gleicher Höhe wie im Vorjahr fest. Diejenigen 
Grundsteuerpflichtigen, die keinen Grundsteuerbescheid 2024 
erhalten, haben im Kalenderjahr 2024 die gleiche Grundsteuer 
zu entrichten, wie sie zuletzt für das Jahr 2023 festgesetzt 
wurde. Auf den Inhalt der zuletzt ergangenen schriftlichen 
Grundsteuerbescheide wird ausdrücklich hingewiesen. Sollten 
sich die Grundsteuerhebesätze oder die Besteuerungsgrund-
lagen (Messbeträge) ändern, werden Änderungsbescheide 
erteilt. Die Grundsteuer wird – vorbehaltlich einer anderen 
Regelung – zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. 
Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2024 fällig (§ 
28 Abs. 1 Grundsteuergesetz). Jahreszahler gemäß § 28 Abs. 
3 Grundsteuergesetz haben den Gesamtbetrag der Steuer am 
1. Juli 2024 zu entrichten. Steuerpflichtige, die keine Einzugs-
ermächtigung erteilt haben, werden gebeten, die Grundsteuer 
2024 zu den Fälligkeitsterminen zu überweisen. Die Grund-
steuerbescheide und die Begründung hierzu können bei der 
Gemeinde Palling, Steueramt, Bräuanger 1, 83349 Palling ein-
gesehen werden. Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt 
zwei Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als bekannt 
gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird
ist der Widerspruch einzulegen bei der Gemeinde Palling, 
Bräuanger 1, 83349 Palling.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird
ist die Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
München, Bayerstr. 30, 80335 München (Briefanschrift: 
Postfach 20 05 43, 80005 München) zu erheben.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechts-
behelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 01.01.2022 muss der 
in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. Kraft Bundesrechts wird in Prozess-
verfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
Palling, 02.01.2024
Gemeinde Palling
Ostermaier
Erster Bürgermeister

04/2024 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Aufstellung 35. Änderung Flächennutzungs-/Landschafts-
plan Bereich Unering-Nord“ im Regelverfahren im Parallel-
verfahren zur Aufstellung der 3. Änderung-Erweiterung des 
Bebauungs-/Grünordnungsplan „Unering-Nord“;
I. Beschluss Entwurf

II. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB
III. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat Palling hat in seiner Sitzung vom 14.12.2022 
den vom Ing.-Büro für Städtebau und Umweltplanung Dipl.-Ing. 
(TU) Gabriele Schmid in Teisendorf erstellten Entwurf zur Auf-
stellung der 35. Änderung des Flächennutzungs-/Landschafts-
plans im Unering-Nord in der Fassung v. 30.11.2023 und 
Begründung in der Fassung v. 30.11.2023 sowie die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Der 
o.a. Entwurf der 35. Änderung des Flächennutzungs-/ Land-
schaftsplans im Bereich Unering-Nord i.d.F. v. 30.11.2023 liegt 
im Rathaus der Gemeindeverwaltung, Zimmer OG (Bauamt), 
Bräuanger 1, 83349 Palling in der Zeit
vom 23.01.2024 bis einschließlich 23.02.2024
während den üblichen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht-
nahme aus und kann dort eingesehen werden. Auf Wunsch wird 
der Planentwurf erläutert. Der Entwurf kann auch auf der Home-
page der Gemeinde Palling (www.palling.de) unter Rathaus 
& Service > Aktuelles > Bauleitplanung eingesehen werden. 
Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über die Aufstellung der 35. 
Änderung des Flächennutzungs-/Landschaftsplans im Bereich 
Unering-Nord unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde 
den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes 
nicht von Bedeutung ist.  Datenschutz: Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 
6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem Bay 
DSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
planverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Änderungsbereich
Palling, den 20.12.2023/He
Franz Ostermaier
Erster Bürgermeister
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Änderungs-/Erweiterungsbereich
Palling, den 20.12.2023/He
Franz Ostermaier
Erster Bürgermeister

06/2024 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Aufstellung Bebauungsplan 
„Oberweißenkirchen-Nord“ im Regelverfahren 
nach § 2 Abs. 1, §§ 8, 9 und 10 BauGB;
I. Änderung Aufstellungsbeschluss
II. Abwägung
III. Billigung Entwurf
IV. Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB
V. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat Palling hat in seiner Sitzung vom 14.12.2023 
den Aufstellungsbeschluss v. 05.05.2022 dahingehend wieder 
geändert, sodass anstatt einem Verfahren nach § 13 b BauGB 
nun wieder ein Regelverfahren durchgeführt wird. Dies wurde 
aufgrund eines aktuellen Gerichtsurteils hinsichtlich der 
Anwendung des § 13 b BauGB erforderlich.
Die ursprüngliche Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
(Öffentliche Auslegung) und nach § 4 Abs. 2 BauGB (Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belange) wird nun als früh-
zeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 
BauGB gewertet.
Der Gemeinderat führte weiter in seiner Sitzung die Abwägung 
zu dem nun als frühzeitige Beteiligung gewerteten ein-
gegangenen Stellungnahmen durch und billigt den vom 
Ingenieurbüro ing Traunreut GmbH erstellten Entwurf zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Oberweißenkirchen-Nord“ 
in der Plan-Fassung vom 01.12.2023, Begründung in der 
Fassung v. 01.12.2023 sowie Umweltbericht in der Fassung v. 
05.12.2023 und beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB.
Der o.a. Entwurf des Bebauungsplanes „Oberweißenkirchen-
Nord“ i.d.F. v. 01.12.2023 für das Gebiet mit der Fl.-Nr. 185 
Gem. Kirchberg sowie die Teilflächen der Fl.-Nrn. 184 und 
186/2 Gemarkung Kirchberg, die Begründung in der Fassung 
v. 01.12.2023, der Umweltbericht in der Fassung v. 05.12.2023 
sowie das Immissionsschutztechnische Gutachten – Schall-
immissionsschutz v. 05.04.2023 (Hoock & Partner Sachver-
ständige PartG mbB) liegen im Rathaus der Gemeindever-
waltung, Zimmer OG 05, Bräuanger 1, 83349 Palling in der Zeit

vom 23.01.2024 bis einschließlich 23.02.2024
während der üblichen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht-
nahme aus und können dort eingesehen werden. Auf Wunsch 
wird der Planentwurf erläutert.

05/2024 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Aufstellung 3. Änderung-Erweiterung Bebauungs-/Grün-
ordnungsplan „Unering-Nord“ im Regelverfahren nach § 
2 Abs. 1, §§ 9 und 10 BauGB im Parallelverfahren zur Auf-
stellung der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich Unering-Nord;
I. Änderung Aufstellungsbeschluss
II. Beschluss Entwurf
III. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
1 BauGB
IV. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat Palling hat in seiner Sitzung vom 03.11.2022 
die Aufstellung zur 3. Änderung-Erweiterung des Bebauungs-/
Grünordnungsplanes „Unering-Nord“ für den Bereich der Fl.-
Nr. 2370/2 Gemarkung Palling und die Teilflächen der Fl.-Nrn. 
2144/1, 2366, 2370, 2375/1 und 2390 Gemarkung Palling im 
Verfahren nach § 13 a BauGB und § 13 b BauGB beschlossen.
Der Auftrag zur Erstellung der Planunterlagen wurde an das 
Ing.-Büro für Städtebau und Umweltplanung Dipl.-Ing. (TU) 
Gabriele Schmid in Teisendorf erteilt.
Mit Beschluss v. 14.12.2023 hat der Gemeinderat Palling den 
Aufstellungsbeschluss v. 03.11.2022 dahingehend geändert, 
sodass anstatt einem Verfahren nach § 13 a BauGB und § 13 
b BauGB nun ein Regelverfahren im Parallelverfahren zur Auf-
stellung der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich Unering-Nord durchgeführt wird. Dies wurde aufgrund 
eines aktuellen Gerichtsurteils hinsichtlich der Anwendung 
des § 13 b BauGB erforderlich. Der Änderungs-/Erweiterungs-
bereich umfasst nun die Fl.-Nrn. 2142/2, 2370/1, 2370/2, 2370/3 
und 2371 Gemarkung Palling sowie die Teilflächen der Fl.-Nrn. 
2144/2, 2366, 2370, 2375/1 und 2390 Gemarkung Palling.
Der Gemeinderat beschloss am 14.12.2023 den vom Ing.-Büro 
für Städtebau und Umweltplanung Dipl.-Ing. (TU) Gabriele 
Schmid in Teisendorf erstellten Entwurf zur Aufstellung der 3. 
Änderung-Erweiterung des Bebauungs-/Grünordnungsplanes 
„Unering-Nord“ in der Fassung v. 30.11.2023 und Begründung 
in der Fassung v. 30.11.2023 sowie die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB.
Der o.a. Entwurf des Bebauungs-/Grünordnungsplanes 
„Unering-Nord“ i.d.F. v. 30.11.2023 liegt im Rathaus der 
Gemeindeverwaltung, Zimmer OG (Bauamt), Bräuanger 1, 
83349 Palling in der Zeit
vom 23.01.2024 bis einschließlich 23.02.2024
während den üblichen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht-
nahme aus und können dort eingesehen werden. Auf Wunsch 
wird der Planentwurf erläutert.
Der Entwurf kann auch auf der Homepage der Gemeinde 
Palling (www.palling.de) unter Rathaus & Service > Aktuelles > 
Bauleitplanung eingesehen werden.
Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Aufstellung der 3. Änderung-
Erweiterung des Bebauungs-/Grünordnungsplanes „Unering-
Nord“ unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 
BauGB und dem Bay DSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich 
ausliegt.
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die Bauvorhaben von Josef Huber Landhandel (Aufstellung 
von weiteren Hochsilos sowie Seecontainern) und Christian 
Mayer (Werkstatt-Anbau als Erweiterung an die bestehende 
Maschinen-Lagerhalle für land- und forstwirtschaftliche Geräte) 
ermöglicht werden. Hierzu wäre die Änderung-Erweiterung 
des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB durchzuführen gewesen.
Der Planungsauftrag wurde an die Fa. Scharrer GmbH & Co. 
KG, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Scharrer in Ranham vergeben.
Der Entwurf zur 6. Änderung-Erweiterung des einfachen 
Bebauungsplanes „Brünning-Süd“ wurde durch den 
Gemeinderat am 07.04.2022 gebilligt sowie die Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB beschlossen.
Der Gemeinderat Palling hat am 14.12.2023 das Verfahren für 
die Aufstellung zur 6. Änderung-Erweiterung des einfachen 
Bebauungsplanes „Brünning-Süd“ für den Bereich der Teil-
grundstücke mit den Fl.-Nrn. 2940/2 und die Fl.-Nr. 2940/4 
Gemarkung Palling eingestellt. Der Planungsauftrag zur 
Erstellung der Planunterlagen an die Fa. Scharrer GmbH & Co. 
KG, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Scharrer in Ranham wird beendet.
Palling, den 19.12.2023/He
Ostermaier
Erster Bürgermeister

08/2024 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Aufstellung zur 34. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich Kiesgrube Baumham der Teilfläche der Fl.-Nr. 1910 Gem. 
Freutsmoos im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungs-/
Grünordnungsplan „Photovoltaikanlage Kiesgrube Baumham“;
Bekanntmachung der Einstellung des Verfahrens zur Auf-
stellung zur 34. Änderung des Flächennutzungsplanes
Der Gemeinderat Palling hat am 14.12.2023 das Verfahren für 
die Aufstellung zur 34. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Bereich Kiesgrube Baumham für den Bereich des Teil-
grundstückes mit den Fl.-Nrn. 1910 Gemarkung Freutsmoos 
eingestellt. Der Städtebauliche Vertrag v. 02.06.2022 zur 
Durchführung der Bauleitplanung mit dem Vorhabenträger Fa. 
Topik süd GmbH, Isarstr. 31 in Traunstein, vertreten durch den 
Geschäftsführer Herrn Dipl. Geogr. phys. Rubert Strähhuber, 
wird beendet.
Palling, den 19.12.2023/He
Ostermaier
Erster Bürgermeister

09/2024 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Aufstellung Bebauungs-/Grünordnungsplan 
„Photovoltaikanlage Kiesgrube Baumham“ auf einer Teilfläche 
der Fl.-Nr. 1910 Gem. Freutsmoos im Parallelverfahren zur 
Aufstellung der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes;
Bekanntmachung der Einstellung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungs-/Grünordnungsplanes 
„Photovoltaikanlage Kiesgrube Baumham“
Der Gemeinderat Palling hat am 14.12.2023 das Verfahren 
für die Aufstellung des Bebauungs-/Grünordnungsplanes 
„Photovoltaikanlage Kiesgrube Baumham“ für den Bereich des 
Teilgrundstückes mit den Fl.-Nrn. 1910 Gemarkung Freutsmoos 
eingestellt. Der Städtebauliche Vertrag v. 02.06.2022 zur 
Durchführung der Bauleitplanung mit dem Vorhabenträger Fa. 
Topik süd GmbH, Isarstr. 31 in Traunstein, vertreten durch den 
Geschäftsführer Herrn Dipl. Geogr. phys. Rubert Strähhuber, 
wird beendet.
Palling, den 19.12.2023/He
Ostermaier
Erster Bürgermeister

Der Entwurf kann auch auf der Homepage der Gemeinde 
Palling (www.palling.de) unter Rathaus & Service > Aktuelles > 
Bauleitplanung eingesehen werden.
Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Oberweißenkirchen-Nord“ unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 
BauGB und dem Bay DSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich 
ausliegt.

Änderungsbereich
Palling, den 20.12.2023/He
Franz Ostermaier
Erster Bürgermeister

07/2024 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Aufstellung zur 6. Änderung-Erweiterung des 
einfachen Bebauungsplanes „Brünning-Süd“;
I. Aufstellungsbeschluss
II. Beauftragung Planung
III. Billigung Entwurf
IV. Beteiligung Öffentlichkeit nach § 3 Abs 2 BauGB
V. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB
VI. Bekanntmachung der Einstellung des Verfahrens zur 

Aufstellung zur 6. Änderung-Erweiterung des ein-
fachen Bebauungsplanes „Brünning-Süd“

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung v. 07.04.2022 die 
Aufstellung zur 6. Änderung-Erweiterung des einfachen 
Bebauungsplanes für die Fl.-Nrn. 2940/2 und 2940/4 
Gemarkung Palling beschlossen. Mit der Änderung sollten 



Palling - 6 - Nr. 01/24Palling - 6 - Nr. 1/24

Gemeinde Palling  Haushalt 2024 - Vorbericht 
Seite 1 

 

Vorbericht zum Haushalt 2024 
 

A.  Rechtliche Grundlagen 

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 2 KommHV-K aus 
 dem Gesamtplan 
 den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts 
 den Sammelnachweisen 
 dem Stellplan für die Beamten und Arbeitnehmer. 
 
Dem Haushaltsplan sind beizufügen: 
 Vorbericht 
 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
 Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen 
 Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm 
 Übersicht über die Budgets 
 
Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der 
Haushaltswirtschaft. Die Darstellung umfasst 
 die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die 

Schulden in den beiden vorangegangenen Jahren sowie die Entwicklung im Haushaltsjahr. 
 die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt unter Einhaltung der rechtlichen 

Vorgaben nach § 22 Abs. 1 KommHV-K. 
 die im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

und die finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre. 
 die Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr und in den Finanzplanungsjahren. 
 die Entwicklung der Kassenlage. 
 
Der Vorbericht dient dem Informationsbedürfnis des Gemeinderats, der Öffentlichkeit und der 
Rechtsaufsicht. Er nutzt hierzu eine leicht verständliche Form unter weitgehender Verwendung 
tabellarischer und graphischer Übersichten. 
 
Der Haushaltsplan 2024 und der Vorbericht beinhalten neben den Ansätzen des aktuellen 
Haushaltsjahres die Vergleichszahlen der Ansätze 2023, die Rechnungsergebnisse 2022 und die 
Finanzplanungswerte der Jahre 2025 bis 2027. 
 
Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung: 
 Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Art. 71 Abs. 2 GO) 
 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, da in den Jahren, zu deren Lasten sie 

vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind (Art. 67 Abs. 4 GO) 
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B.  Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft 

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 ist ausgeglichen und schließt in den 
Einnahmen und Ausgaben 
 
im   Verwaltungshaushalt  mit 7.142.300 € 
und im  Vermögenshaushalt  mit 5.546.000 € 
 
ab. 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushalt 2024 in 
Höhe von 2.284.500 € vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
belaufen sich auf 8.450.000 €. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist mit einem Betrag 
von 949.500 € veranschlagt. 
 
 
1. Verwaltungshaushalt 
 
Das Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt 7.142.300 € und steigt gegenüber dem Vorjahr 
um 447.600 € (+ 6,69 %). 
 

 Ergebnis Ansätze Finanzplan 

 2022 
in € 

2023 
in € 

2024 
in € 

2025 
in 1.000 € 

2026 
in 1.000 € 

2027 
in 1.000 € 

Verwaltungshaushalt 6.731.394,41 6.694.700 7.142.300 7.412 7.646 7.814 

Vermögenshaushalt 4.051.579,00 3.444.000 5.546.000 9.449 2.692 2.188 

Gesamthaushalt 10.782.973,41 10.138.700 12.688.300 16.861 10.338 10.002 

 
 
Einnahmen des Verwaltungshaushalts 
 
Die größten Einnahmequellen des Verwaltungshaushalts zeigen folgende Entwicklung: 
 
Einkommenssteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung (Gruppierung 01) 
Haushaltsansatz: 2.697.000 € (zum Vorjahr plus 60.000 €) 

 
Die Planansätze basieren auf der Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 09.11.2023 
über die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge im Jahr 2024. 
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Gewerbesteuer (Gruppierung 003) 
Haushaltsansatz 1.200.000 € (zum Vorjahr plus 250.000 €) 

 

 
Schlüsselzuweisungen vom Land (Gruppierung 04) 
Haushaltsansatz: 910.000 € (zum Vorjahr unverändert) 

 
Bei der Haushaltsplanung lag vom Bayer. Landesamt für Statistik noch keine Mitteilung über die 
Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 vor. Der Ansatz wurde daher unverändert übernommen. 
 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppierung 17) 
Haushaltsansatz: 873.000 € (zum Vorjahr plus 55.100 €) 

 
Den größten Anteil an den Zuweisungen haben die Förderung zur Kinderbetreuung (BayKiBiG) 
mit einem Ansatz von 630.000 €, die Straßenunterhaltspauschale mit 166.100 € sowie die 
Zuweisung vom Land für die Schülerbeförderung (67.000 €). 
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Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Gruppierung 10-11) 
Haushaltsansatz: 432.400 € (zum Vorjahr plus 30.000 €) 

 
In den Einnahmen sind unter anderem Kanalbenutzungsgebühren (380.000 €), 
Verwaltungsgebühren (27.000 €) und Gebühren für Feuerwehreinsätze (14.000 €) enthalten. 
 
Grundsteuer A und B (Gruppierung 000-001) 
Haushaltsansatz: 297.000 € (zum Vorjahr minus 1.000 €) 

 

 
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gruppierung 16) 
Haushaltsansatz: 289.000 € (zum Vorjahr plus 18.400 €) 

 
Die größten Positionen im Planjahr 2024 sind die Inneren Verrechnungen (196.000 €) sowie die 
Erstattungen des Landkreises Traunstein für die Schulbusmitbenutzung (55.000 €) und den 
Betrieb des Wertstoffhofes (25.500 €), zudem die Erstattung der Gemeinde Tyrlaching für die 
Mitbenutzung der Abwasseranlage (5.000 €). 
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Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gruppierung 061) 
Haushaltsansatz 291.500 € (zum Vorjahr plus 7.500 €) 

 
Die veranschlagten Mittel 2024 beinhalten die pauschale Finanzzuweisung (65.500 €),  
den Anteil an der Grunderwerbssteuer (20.000 €) und den Einkommenssteuerersatz (206.000 €).  
 
Konzessionsabgaben (Gruppierung 22) 
Haushaltsansatz: 82.000 € (zum Vorjahr minus 6.000 €) 

 
 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 
 
Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts ergibt sich folgendes Bild: 
 
Kreisumlage (Gruppierung 83): 
Haushaltsansatz: 2.152.000 € (zum Vorjahr plus 127.000 €) 
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Der Kreisumlagesatz für das Haushaltsjahr 2024 lag bei der Haushaltsplanung noch nicht vor. 
Die Kreisumlage wurde daher mit einem angenommenen Umlagesatz von 49,50 v.H. (Vorjahr: 
49,00 v.H.) veranschlagt. Berechnungsgrundlage ist die mit Schreiben vom 06.11.2023 vom 
Landesamt für Statistik mitgeteilte „vorläufige" Umlagekraft 2024 in Höhe von 4.345.861 € (zum 
Vorjahr plus 132.500 €).  
 
Personalkosten (Gruppierung 4) 
Haushaltsansatz: 1.491.800 € (zum Vorjahr plus 100.250 €) 

 
Grundlage für die Personalausgaben ist der als Anlage beigefügte Stellenplan.  
Im Haushaltsansatz 2024 ist das Inflationsausgleichsgeld (monatlich je 220 € bis 02/2024) und 
die Entgelterhöhung ab 01.03.2024 (+200 €, anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 €) 
enthalten. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 24 Monate (01.01.2023 bis 31.12.2024). 
 
Durchschnittliche Personalkosten je Einwohner (Stand 30.06.2023: 3.606 Einwohner): 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
367 € 395 € 414 € 422 € 423 € 426 € 

 
Die Personalkosten der Gemeinde Palling betragen im Planjahr 2024 ca. 414 € pro Einwohner.  
Sie liegen damit auch im Jahr 2024 unter dem Landesschnitt (2022: 487 €/Einwohner). 
Quelle: Statistische Berichte „Gemeindefinanzen in Bayern“ (4. Vierteljahr 2022) 
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Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 50-66) 
Haushaltsansatz: 1.450.300 € (zum Vorjahr plus 216.950 €) 

 
Im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind folgende Positionen enthalten: 
Unterhalt der Grundstücke und Gebäude (360.300 €), Geschäftsausgaben (247.900 €), 
Schülerbeförderung (210.000 €), Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (137.500 €), 
Geräte und Ausstattungsgegenstände (62.000 €), Versicherungen (69.300 €), Fahrzeugunterhalt 
(69.500 €), Aufwendungen für Bedienstete (51.700 €), Mieten und Pachten (22.000 €), 
Mitgliedsbeiträge (8.700 €), Verfügungsmittel Bürgermeister (2.500 €), weitere Verwaltungs- und 
Betriebsausgaben, wie z.B. EDV-Kosten, Ehrungen/Repräsentation/Feiern, Verpflegungskosten, 
Abwasseranlage (208.900 €). 
 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppierung 7) 
Haushaltsansatz: 1.131.000 € (zum Vorjahr plus 115.100 €) 

 
Den größten Anteil an den veranschlagten Haushaltsmitteln für das Jahr 2024 haben die 
Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen mit einem Ansatz von 1.092.300 € (kindbezogene 
Förderung und Defizitausgleich Kindergartenstiftung). 
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Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gruppierung 670-679) 
Haushaltsansatz: 489.000 € (zum Vorjahr plus 19.800 €) 

 
Die Erstattungen im Haushaltsjahr 2024 umfassen u.a. folgende Positionen: 
Entgelt für Kläranlagenbenutzung an Stadt Trostberg (202.500 €), Schulumlage an Stadt 
Trostberg (65.000 €), Standesamtsumlage an Stadt Traunreut (10.000 €), Erstattungen an 
Zweckverband Otting-Pallinger-Gruppe (9.500 €), Innere Verrechnungen (196.000 €) 

 
Gewerbesteuerumlage (Gruppierung 810) 
Haushaltsansatz: 135.500 € (zum Vorjahr plus 5.500 €) 

 
Die Gemeinden müssen einen Teil der Gewerbesteuereinnahmen als Gewerbesteuerumlage 
abführen. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Istaufkommen der Gewerbesteuer, 
dem Hebesatz der Gemeinde und dem Bundes-/Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 2 
Gemeindefinanzreformgesetz). 
  

393.846
469.200 489.000 496.000 504.000 504.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
(inkl. Innere Verrechnungen)

105.562

130.000 135.500
144.600 151.300 155.900

0
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000
140.000
160.000
180.000

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Gewerbesteuerumlage



Palling - 14 - Nr. 01/24Palling - 14 - Nr. 1/24

Gemeinde Palling  Haushalt 2024 - Vorbericht 
Seite 9 

 

Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-K 
Die Deckungsreserve dient zur Vermeidung über- und außerplanmäßiger Ausgaben und wird 
durch Sollübertragung in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine allgemeine 
Deckungsreserve von 20.000 € vorgesehen (Vorjahr: 30.000 €). Eine Deckungsreserve für 
Personalkosten wurde nicht veranschlagt (Vorjahr: 10.000 €).  
 

Deckungskreise / Budgets 
Im Haushalt 2024 wurden 21 Deckungskreise, davon 3 Budgets eingerichtet. Deckungskreise 
ermöglichen eine gemeinsame Mittelbewirtschaftung durch gegenseitige Deckungsfähigkeit, 
wenn trotz sorgfältiger Planung von Ausgaben nicht vorhersehbare Änderungen im Laufe des 
Haushaltsjahres entstehen. Dies bedeutet, dass die Ausgabeansätze einer oder mehrerer 
Haushaltsstellen für andere Haushaltsstellen zur Deckung des erhöhten Ausgabebedarfs 
herangezogen werden können, ohne dass sich dabei die Gesamtsumme der zur Verfügung 
stehenden Mittel verändert. Die Mittel der Budgets sind gemäß der „Regeln zur Budgetierung“ 
(Beschluss des Gemeinderates vom 10.02.2022) im Haushaltsplan als übertragbar erklärt.  
 
Folgende Deckungskreise/Budgets gelten für das Haushaltsjahr 2024: 
 

DK-Nr. Bezeichnung Haushaltsmittel im 
Deckungskreis 

1 Personalkosten 1.491.800 € 

2 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 65.300 € 

3 BUDGET Feuerwehr Palling 38.900 € 

4 BUDGET Feuerwehr Freutsmoos  24.800 € 

5 BUDGET Grundschule Palling 45.000 € 

6 Aufwendungen für Bedienstete 33.200 € 

7 Grundstücks- und Gebäudeunterhalt 183.500 € 

8 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 137.500 € 

9 Geschäftsausgaben 53.800 € 

10 Sachverständigenkosten 64.700 € 

11 Fahrzeugunterhalt 48.500 € 

12 Innere Verrechnungen – Bauhofleistungen 160.000 € 

13 Innere Verrechnungen – Verwaltungskosten 36.000 € 

14 Informationstechnik 71.500 € 

15 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 19.500 € 

16 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens 176.800 € 

17 Zuschüsse für laufende Zwecke 26.400 € 

18 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. 8.000 € 

19 Erwerbe von Sachen des Anlagevermögens 139.000 € 

20 Grundstückserwerb 250.000 € 

21 Straßenbaumaßnahmen 630.000 € 
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2.  Zuführung zum Vermögenshaushalt 
 
Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen 
(Überschuss des Verwaltungshaushaltes) sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts 
dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen. 
 
Im Haushalt 2024 beläuft sich der Zuführungsbetrag auf 188.000 € (zum Vorjahr minus 182.100 €) 
und entspricht damit der gesetzlichen Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K 
(Deckung der ordentlichen Tilgung von Krediten). 
 

 
 
3.  Vermögenshaushalt 
 
Das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt 5.546.000 € und steigt gegenüber dem Vorjahr 
um 2.102.000 € (+ 61,03 %). Das Gesamtvolumen beträgt 12.688.300 € und liegt damit um 
2.549.600 € (+ 25,15 %) über dem Vorjahresniveau. 
 

 Ergebnis Ansätze Finanzplan 

 2022 
in € 

2023 
in € 

2024 
in € 

2025 
in 1.000 € 

2026 
in 1.000 € 

2027 
in 1.000 € 

Verwaltungshaushalt 6.731.394,41 6.694.700 7.142.300 7.412 7.646 7.814 

Vermögenshaushalt 4.051.579,00 3.444.000 5.546.000 9.449 2.692 2.188 

Gesamthaushalt 10.782.973,41 10.138.700 12.688.300 16.861 10.338 10.002 

 
Einnahmen des Vermögenshaushalts 
 

Gr. Bezeichnung 
Ansatz Finanzplan 
2024 
in € 

2025 
in 1.000 € 

2026 
in 1.000 € 

2027 
in 1.000 € 

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 188.000 330 477 625 
31 Entnahmen aus Rücklagen 949.500 0 0 0 
34 Veräußerung von Grundstücken 500.000 500 500 500 
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 463.000 113 18 18 
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1.161.000 867 1.397 1.045 
37 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 2.284.500 7.639 300 0 
GESAMTEINNAHMEN 5.546.000 9.449 2.692 2.188 
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Ausgaben des Vermögenshaushalts 
 

Gr. Bezeichnung 
Ansatz Finanzplan 
2024 
in € 

2025 
in 1.000 € 

2026 
in 1.000 € 

2027 
in 1.000 € 

91 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 13 
934-935 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens 204.000 141 262 187 
932 Erwerb von Grundstücken 250.000 110 110 110 
936 Erwerb von Anteilsrechten und Beteiligungen 0 0 0 0 
94,95,96 Baumaßnahmen 5.026.000 9.035 2.090 1.640 
97 Tilgung von Krediten 26.000 133 200 208 
98 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 40.000 30 30 30 
GESAMTAUSGABEN 5.546.000 9.449 2.692 2.188 
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Den Schwerpunkt der Investitionen bilden dabei folgende Maßnahmen: 
 

Maßnahme Ansatz 
2024 

HH-Rest 
2023 

Erweiterung und Sanierung Kindergarten 2.920.000 € 1.097.800 € 
Generalsanierung Schulgebäude (Planungskosten) 200.000 € 170.000 € 
Errichtung Feuerwehrhaus Palling (Planungskosten) 500.000 € 189.000 € 
Erwerb von Grundstücken 250.000 € - 
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 123.000 € - 
Erneuerung Tartanbahn und Hochsprunganlage Sportplatz 31.000 € 69.000 € 
Sanierung Dach alte Turnhalle - 80.000 € 
Tiefbaumaßnahmen – Entwässerung 350.000 € 296.000 € 
Tiefbaumaßnahmen – Straßenbau: 
- Ausbau Feldweg Volkrading 
- Ampelanlage/Rechtsabbiegespur Ortsmitte 
- Gehweg Brünning 
- Geh- und Radweg Freutsmoos 
- Erschließung Baugebiet Oberweißenkirchen-Nord 
- Erschließung Brünning-Südost II 
- Erschließung Gewerbegebiet Allerdinger Feld West 
- Erschließung Baugebiet Unering 
- Erschließung Altenheim Seestraße 

630.000 € 448.000 € 

Tiefbaumaßnahmen – Straßenerneuerung 300.000 € - 
Tiefbaumaßnahmen – Hausanschlusskosten 15.000 € - 
Tiefbaumaßnahmen – Breitbandausbau 10.000 € - 
Erstellung digitaler Kanalkataster 65.000 € 67.000 € 
Infrastrukturmaßnahme Volkrading - 140.000 € 
Errichtung öffentliche WC-Anlage Palling 50.000 € 50.000 € 
Errichtung gemeindlicher Friedhof Palling (Planungskosten) 10.000 € 10.000 € 
Errichtung Fernwärmenetz (Planungskosten) - 150.000 € 
Erwerb von Anteilsrechten für Energieversorgung - 50.000 € 
Errichtung Dorfgemeinschaftshaus Freutsmoos (Planungskosten) - 47.000 € 

 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der der Gemeinderat die 
Verwaltung ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen für Investitionen einzugehen, die zu 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. 
 

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 

HHSt Bezeichnung 
Gesamt- 

ermächtigung Voraussichtlich fällige Ausgaben 

2024 2025 2026 2027 

13000.94000 Errichtung Feuerwehrhaus Palling 4.750.000 € 4.750.000 € - - 

21100.94010 Generalsanierung Schulgebäude 2.800.000 € 1.300.000 € 1.000.000 € 500.000 € 

46400.94100 Sanierung Kath. Kindergarten 900.000 € 900.000 € - - 

Gesamtsumme 8.450.000 € 6.950.000 € 1.000.000 € 500.000 € 
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4.  Entwicklung der allgemeinen Rücklage 
 
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt der voraussichtliche Stand der allgemeinen 
Rücklage 1.015.595 €. Im Haushalt 2024 ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 
949.500 € veranschlagt. Die Mittelbereitstellungen und Ausgabeermächtigungen im Haushalt 
führen dazu, dass die verfügbaren Rücklagen aufgezehrt werden. Zu Beginn des Haushaltsjahres 
2025 ist voraussichtlich nur noch die Mindestrücklage in Höhe von 66.100 € verfügbar. In den 
Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 ist daher voraussichtlich keine Entnahme aus der Rücklage 
mehr möglich. 
 

Nachrichtlich: Die gesetzliche Mindestrücklage muss mindestens 1 % der Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre 
betragen. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Mindestrücklage 66.073 €. 
 

 
 
5.  Entwicklung der Schulden 
 
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Schuldenstand 0,00 €.  
Im Haushaltsjahr 2024 ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 2.284.500 € erforderlich.  
In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 werden folgende Kreditermächtigungen notwendig: 
, 

Haushaltsjahr 2025: 7.639.200 €  Haushaltsjahr 2026: 300.400 € 
 
Zur Finanzierung der im Investitionsprogramm in den Jahren 2024 bis 2027 vorgesehenen 
Maßnahmen ist mit einer Gesamtkreditaufnahme von voraussichtlich 10.224.100 € zu rechnen. 
 
6.  Entwicklung der Kassenlage 
 
Im Jahr 2023 war die Kassenlage geordnet und die Liquidität durchgehend gegeben. Der 
festgesetzte Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden.  
In der Haushaltssatzung 2024 wird vorsorglich wieder ein Kassenkredit in Höhe von 500.000 € 
eingestellt, um ggf. kurzfristige finanzielle Engpässe ausgleichen zu können. 
 
7.  Finanzplanung 
 
Für den vorgegebenen Finanzplanungszeitraum bis 2027 liegt dem Vermögenshaushalt ein 
Investitionsprogramm zugrunde. Im Verwaltungshaushalt wurden die einzelnen Ansätze der 
prognostizierten Entwicklung fortgeschrieben.  
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C.  Allgemeine Informationen 
 
1.  Einwohnerzahl (Stand 30. Juni 2023)     3.606 (Vorjahr: 3.519) 
 
2. Fläche des Gemeindegebietes     53,83 km² 
 
3.  Hebesätze gemäß Haushaltssatzung 
 - Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A): 290 v.H. 
 - Grundsteuer für die Grundstücke (B):     290 v.H. 
 - Gewerbesteuer:       310 v.H. 
 
4. Hundesteuer 
 - für den ersten Hund         40,00 € 
 - für den zweiten Hund         70,00 € 
 - für jeden weiteren Hund      100,00 € 
 - Kampfhund                 1.000,00 € 
 - Kampfhund mit Negativzeugnis     600,00 € 
 
5. Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Palling 

Jahr Steuerkraftmesszahl Steuerkraft je Einwohner 
2020 2.933.038 €    841,38 € 
2021 3.142.663 €    899,96 € 
2022 3.102.501 €    879,39 € 
2023 3.436.315 €    985,18 € 
2024 3.617.579 € 1.016,46 € 

 
6. Geschätzte Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden 
 Die Steuerschätzung vom Mai 2023 hat nach Auskunft des Staatsministeriums der Finanzen  
 und für Heimat für die Kommunen Folgendes ergeben: 

 
 
 
Gemeinde Palling, 16.11.2023 
 
gez. 
 
Elisabeth Miess 
Kämmerin 



Palling - 20 - Nr. 01/24Palling - 20 - Nr. 1/24

Pfarrer Heringer’sche Kindergartenstiftung Palling  Haushalt 2024 - Vorbericht 
Seite 1 

 

Vorbericht zum Haushalt 2024 
 

A.  Rechtliche Grundlagen 
Nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K ist der Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.  
Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.  
Der Haushaltsplan 2024 und der Vorbericht beinhalten neben den Ansätzen des aktuellen 
Haushaltsjahres die Vergleichszahlen der Ansätze 2023, die Rechnungsergebnisse 2022 und die 
Finanzplanungswerte der Jahre 2025 bis 2027. 
 
B.  Entwicklung der Haushaltswirtschaft 

 Ergebnis Ansätze Finanzplan 

 2022 
in € 

2023 
in € 

2024 
in € 

2025 
in 1.000 € 

2026 
in 1.000 € 

2027 
in 1.000 € 

Verwaltungshaushalt 758.403,80 844.100 1.069.100 1.095 1.095 1.120 

Vermögenshaushalt 269.328,66 1.205.000 5.000 5 5 5 

Gesamthaushalt 1.027.732,46 2.049.100 1.074.100 1.100 1.100 1.125 
 
Das Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt 1.069.100 € und steigt gegenüber dem  
Vorjahr um 225.000 € (+ 26,66 %), das Volumen des Vermögenshaushalts sinkt um 1.200.000 € 
(- 99,59 %) auf 5.000 €. 
 
1. Verwaltungshaushalt 
Einnahmen Verwaltungshaushalt 
 

Bezeichnung 
Ansatz Finanzplan 
2024 
in € 

2025 
in 1.000 € 

2026 
in 1.000 € 

2027 
in 1.000 € 

Benutzungsgebühren 47.500 48 48 48 
Essensgelder 22.000 22 22 22 
Personalgestellung an Gemeinde Palling 2.000 2 2 2 
Kindbezogene Förderung (BayKiBiG) 840.000 830 860 860 
Erstattungen integrative Maßnahmen vom Bezirk 15.000 15 15 15 
Übernahme Betriebskostendefizit Gemeinde Palling 142.300 178 148 173 
Zinseinnahmen 300 0 0 0 
GESAMTEINNAHMEN 1.069.100 1.095 1.095 1.120 

 

 



Nr. 01/24 - 21 - PallingPalling - 21 - Nr. 1/24

Pfarrer Heringer’sche Kindergartenstiftung Palling  Haushalt 2024 - Vorbericht 
Seite 2 

 
Ausgaben Verwaltungshaushalt 
 

Bezeichnung 
Ansatz Finanzplan 
2024 

in € 
2025 

in 1.000 € 
2026 

in 1.000 € 
2027 

in 1.000 € 
Personalkosten 992.100 1.018 1.018 1.042 
Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 17.000 17 17 17 
Unterhalt Grundstücke/Gebäude 8.000 8 8 8 
Verpflegungskosten 22.000 22 22 22 
Integrative Maßnahmen durch Dritte 7.000 7 7 7 
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Sachverständige 6.200 6 6 7 
Mieten und Pachten 700 1 1 1 
Budgets 15.800 16 16 16 
Kontogebühren, Zinsausgaben 300 0 0 0 
GESAMTAUSGABEN 1.069.100 1.095 1.095 1.120 

 

 
 

Deckungskreise / Budgets 

Im Haushalt 2024 wurden 4 Deckungskreise, davon 2 Budgets eingerichtet. Die Mittel der 
Budgets sind gemäß der „Regeln zur Budgetierung“ (Beschluss des Gemeinderates vom 
10.02.2022) im Haushaltsplan als übertragbar erklärt. 
 
Folgende Deckungskreise/Budgets gelten für das Haushaltsjahr 2024: 
 

DK-Nr. Bezeichnung 
Haushaltsmittel im 

Deckungskreis 
1 Personalkosten 992.100 € 

2 BUDGET Kath. Kindergarten mit Kinderkrippe 11.000 € 

3 BUDGET Kleine Schulgeister Palling 4.800 € 

4 Sonstiger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 61.100 € 
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2. Vermögenshaushalt 
Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt 
 

Bezeichnung 
Ansatz Finanzplan 
2024 

in € 
2025 

in 1.000 € 
2026 

in 1.000 € 
2027 

in 1.000 € 
Einnahmen     
Investitionszuschüsse von Gemeinde Palling 5.000 5 5 5 
Ausgaben     
Erwerb von beweglichen Sachen 5.000 5 5 5 

 

3. Entwicklung der Rücklage 
 
Allgemeine Rücklage 

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage 0,00 €. 
 

Grundstocksvermögen 

Das Grundstocksvermögen beträgt unverändert 123.000 €. 
 

4. Entwicklung der Schulden 
 
Der Schuldenstand beträgt unverändert 0,00 €. 
 

Für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartengebäudes in der Tyrlachinger Straße 3 trägt 
die Gemeinde Palling die Baukosten vollständig. Im Gegenzug lässt sich die Gemeinde das 
immobile Stiftungsvermögen dinglich sichern. Eine Kreditaufnahme der Stiftung ist deshalb nicht 
vorgesehen. 
 

5. Entwicklung der Kassenlage 
 
Im Jahr 2023 war die Kassenlage geordnet und die Liquidität durchgehend gegeben. Der 
festgesetzte Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden. 
In der Haushaltssatzung 2024 wird vorsorglich wieder ein Kassenkredit in Höhe von 150.000 € 
eingestellt, um ggf. kurzfristige finanzielle Engpässe ausgleichen zu können. 
 

6. Finanzplanung 
 
Für den vorgegebenen Finanzplanungszeitraum bis 2027 liegt dem Vermögenshaushalt ein 
Investitionsprogramm zugrunde. Im Verwaltungshaushalt wurden die einzelnen Ansätze der 
prognostizierten Entwicklung fortgeschrieben. 
 
 
Palling, 16.11.2023 
Pfarrer Heringer’sche Kindergartenstiftung Palling 
 
gez. 
 
Elisabeth Miess 
Kämmerin 
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netze in der Bundesrepublik Deutschland – Gigabit-RL 2.0“ 
und sind bis zu 100% und einem Maximalbetrag von 50.000,00 
EUR brutto förderfähig.
Von der Firma IK-T GmbH wurden folgende Leistungen 
angeboten:
Angebot über Unterstützungsleistungen zur Umsetzung des 
Gigabit-Förderverfahrens des Bundes: 24.948,00 EUR
Angebot über Juristische Unterstützungsleistungen zur 
Umsetzung des Gigabit-Förderverfahrens des Bundes: 
4.370,00 EUR
Der Gemeinderat beschloss, zur vereinfachten Vergabe die 
beiden Angebote der Fa. IK-T GmbH noch im Jahr 2023 zu 
beauftragen. Die Beratungsleistungen sollen anschließend bis 
zur Klärung, ob ein Fernwärmenetz in Verbindung mit der Geo-
thermie erfolgen wird bzw. nicht erfolgen wird, ruhen, sodass 
bis dahin keine Ausgaben entstehen. Anschließend soll end-
gültig geklärt werden, ob ein weiterer Ausbau im Rahmen des 
Förderprogrammes noch als sinnvoll erachtet wird.
Schülerbeförderung ab September 2024
Zum Ende des Schuljahres 2023/2024 endet der bestehende 
Vertrag mit dem Unternehmen Hövels für die Schülerbe-
förderung, weshalb die Schülerbeförderungsleistung neu zu 
vergeben ist. Das Auftragsvolumen überschreitet den für die 
EU-weite Vergabe maßgeblichen Schwellenwert deutlich. Die 
Leistung ist deshalb EU-weit auszuschreiben.
Die betroffenen Schulen sowie der Landkreis Traunstein als 
Kooperationspartner wurden bereits zu möglichen Änderungs- 
und Verbesserungswünschen angefragt.
Seitens der Grundschule Palling wurde angeregt, die 
Beförderungszeiten nach der 5. und 6. Stunde anzupassen.
Das Landratsamt Traunstein hat signalisiert, dass die Partner-
schaft mit der Gemeinde auch für den neuen Vergabezeitraum 
2024-2028 fortgesetzt werden soll.
Der Gemeinderat nahm vom Sachverhalt Kenntnis und 
beschloss die Eröffnung des Verfahrens zur europaweiten Ver-
gabe der Schülerbeförderung im Zeitraum 2024 bis 2028.
Antrag aus dem Gemeinderat
Es wurde ein Antrag zur Neubewertung und Diskussion des 
Gemeinderatsbeschlusses zu Anfragen von Mobilfunk-Stand-
ortsuchen gestellt. Mit diesem Beschluss vom 10.02.2022 hat 
der Gemeinderat entschieden, dass die Gemeinde grund-
sätzlich keine Standortvorschläge für privatrechtliche Tele-
kommunikationsunternehmen unterbreitet.
Durch die notwendige Schließung der Versorgungslücken beim 
Mobilfunk als auch beim Behördenfunk sind in der Vergangen-
heit einige Funkmasten im Gemeindegebiet errichtet worden, 
die von der Standortauswahl nicht unbedingt auf positive 
Zustimmung seitens der Bürger gestoßen sind.
Der Pallinger Gemeinderat hob nun den Beschluss vom 
10.02.2022 auf und beschloss, sich bei Bedarf bei der Stand-
ortsuche der Netzbetreiber, ab der Suchkreisinformation 
von privatrechtlichen Telekommunikationsunternehmen und 
Behördenfunk, zu beteiligen, um bei der Auswahl eines mög-
lichen Standortes Einfluss nehmen zu können.

Aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 14.12.2023
Bauanträge

• Antrag auf Baugenehmigung zum Umbau des bestehenden 
Wohnhauses mit 8 Wohneinheiten in Brünning 5, Fl.-Nr. 
2717/1 Gem. Palling

• Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung einer Lager- 
und Maschinenhalle in Baumham 9, Fl.-Nr. 1705 Gem. 
Freutsmoos

Bauleitplanung
Siehe unter „Amtliche Bekanntmachungen“
• Aufstellung 3. Änderung-Erweiterung des Bebauungs-/

Grünordnungsplanes „Unering-Nord“ im Parallelverfahren 
zur Aufstellung der 35. Änderung des Flächennutzungs-
planes im Bereich Unering-Nord

• Aufstellung 35. Änderung Flächennutzungs-/Landschafts-
plan im Parallel-Verfahren zur Aufstellung der 3. Änderung-
Erweiterung des BPl. Unering-Nord

Aus dem Gemeinderat
Aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 23.11.2023
Bauanträge
• Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau einer landwirt-

schaftlichen Maschinen- und Bergehalle und Abbruch der 
bestehenden Garagen in Unterhafing 4

• Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung einer 
Maschinenhalle in Kamping 1

• Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach Art. 16 Abs. 1 
BayWaldG zur Erstaufforstung, Heilham 2a, Fl.-Nrn. 1224 
und 1227 Gemarkung Freutsmoos

• Antrag auf Erteilung einer denkmalschutzrechtlichen Erlaub-
nis, zum teilweisen Ausbau von Lamellen an den Glocken-
turm-Fenstern, Anbringung von Rollos an den Öffnungen 
sowie Anbringung von 4 Dohlendoppelkästen, Pfarrkirche 
Palling

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Palling, 
Finanzplan und Investitionsprogramm
Der Gemeinderat beschloss Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2024 und genehmigte den Finanzplan und das 
Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027.
Siehe auch unter „Amtliche Bekanntmachungen“
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Pfarrer 
Heringer‘schen Kindergartenstiftung, Finanzplan und 
Investitionsprogramm
Weiterhin wurde die Haushaltssatzung der Pfarrer 
Heringer’schen Kindergartenstiftung Palling für das Haus-
haltsjahr 2024 durch den Gemeinderat als Stiftungsorgan 
beschlossen, sowie der Finanzplan und das Investitions-
programm für die Jahre 2023 bis 2027 der Pfarrer 
Heringer’schen Kindergartenstiftung Palling genehmigt.
Siehe auch unter „Amtliche Bekanntmachungen“
Übernahme Betriebskostendefizit der Pfarrer 
Heringer‘schen Kindergartenstiftung Palling
Im Haushaltsjahr 2024 beträgt das Betriebskostendefizit der 
Pfarrer Heringer’schen Kindergartenstiftung Palling laut Haus-
haltsplan 142.300 €. Es waren folgende Beschlüsse zu fassen:
Für die Pfarrer Heringer`sche Kindergartenstiftung:
Die Pfarrer Heringer`sche Kindergartenstiftung beantragt bei 
der Gemeinde Palling die Übernahme des Betriebskosten-
defizits, das im Haushalt 2024 mit 142.300 € eingeplant ist.
Für die Gemeinde Palling:
Die Gemeinde Palling übernimmt das beantragte Betriebs-
kostendefizit in Höhe von voraussichtlich 142.300 €. Die ent-
sprechenden Mittel werden im Haushaltsplan bereitgestellt. Der 
Erste Bürgermeister wird ermächtigt, den Fehlbetragsausgleich 
bedarfsgerecht durchzuführen.
Sanierung und Erweiterung Kath. Kindergarten
Es wurde die Vergabe folgender Gewerke beschlossen:
• Putzarbeiten für die Erweiterung: Firma RF Putz & WDVS 

GmbH aus Feldkirchen-Westerham
• Estricharbeiten für die Erweiterung: Firma Transportbeton 

Traunstein GmbH aus Traunstein
• Trockenbauarbeiten für die Erweiterung: Firma Conpro 

Innenausbau GmbH aus Pleiskirchen
• PV-Anlage auf der Erweiterung: Firma Brandhuber Elektro 

GmbH aus Neuötting
• Sanitärarbeiten für die Erweiterung und Sanierung: Firma 

Schupfner GmbH aus Tittmoning
Förderverfahren Breitband-Gigabitausbau
Mit der Förderrichtlinie zur Unterstützung des Gigabitausbaus 
der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutsch-
land wird die bisher geltende Aufgreifschwelle für die Gigabit-
Förderung des Bundes weiter erhöht.
Hierzu wurde in der Gemeinde Palling ein Antrag auf Förderung 
der Beratungsleistungen in Höhe von max. 50.000,00 EUR 
beantragt und mit Bescheid vom 06.11.2023 bewilligt. Die 
Beratungsleistungen basieren auf der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikations-
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Die örtliche Rechnungsprüfung wurde am 18.10.2023 durch 
den Rechnungsprüfungsausschuss durchgeführt. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss empfahl, die Jahresrechnung 
mit dem von der Verwaltung aufgestellten Ergebnis festzu-
stellen.
Der Gemeinderat fasste folgende Beschlüsse:

1. Die überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 
werden gemäß Art. 66 Abs.1 GO nachträglich genehmigt.

2. Die Jahresrechnung 2022 der Pfarrer Heringer’schen 
Kindergartenstiftung Palling wird gemäß Art. 102 Abs. 3 
GO nach Durchführung der örtlichen Prüfung durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss festgestellt.

Weiterer Beschluss, ohne Beteiligung des Ersten Bürger-
meisters:
Der Gemeinderat erteilt gemäß Art. 102. Abs. 3 GO die Ent-
lastung für die Jahresrechnung 2022 der Pfarrer Heringer’schen 
Kindergartenstiftung Palling.
Sanierung und Erweiterung Kath. Kindergarten
Im Vergabeverfahren für die folgenden Gewerke lagen die 
Angebote vor und wurden vom Architekturbüro Putzhammer 
geprüft und bewertet. Es erhält jeweils die nachfolgende Firma 
den Zuschlag:
Fliesenarbeiten I – Erweiterung: Firma Pietruska aus 
Illemanau
Tischlerarbeiten I Innentüren – Erweiterung: Firma 
Schreinerei Scharf aus Laufen
Tischlerarbeiten II Mobile Trennwand – Erweiterung: Firma 
Dorma Hüppe GmbH aus Bad Zwischenahn
Metallbauarbeiten II Rohrrahmentüren – Erweiterung: Firma 
Unterholzer Metallbau GmbH aus Töging
Bodenbelagsarbeiten I – Erweiterung: Firma Siglreitmaier 
aus Übersee
RLT-Arbeiten (Lüftung) – Erweiterung und Sanierung: Firma 
KAB Heizungs- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG aus 
Siegsdorf
Sanierung Lichtbänder Turnhalle Palling

Die Lichtbänder in der Pallinger Turnhalle sind beschädigt und 
somit nicht mehr dicht. Infolge dessen sind bereits sichtbare 
Verfärbungen und Wasserstreifen am Dachstuhl zu erkennen 
sowie Wasserlachen am Turnhallenboden, die bei Regen 
entstehen. Es wird empfohlen, die Lichtbänder komplett zu 
erneuern, um wieder eine intakte Dachhaut
herzustellen.
Von der Firma Lamilux liegt ein Angebot vom 26.10.2023 in 
Höhe von 52.264,80 € vor.
Geplant wäre, die Lichtbänder während den Osterferien 2024 
komplett zu erneuern. Auf das Einholen eines Zweit- und 
Drittangebots wurde verzichtet, da sich für dieses Lichtband-
system die Firma Lamilux spezialisiert hat. Bei Lichtbändern 
von Fremdanbietern wäre mit zusätzlichem Umrüst- und 
Anpassungsaufwand im Dachbereich zu rechnen. Die Finanz-

• Aufstellung Bebauungs-/Grünordnungsplan 
„Oberweißenkirchen-Nord“

• Aufstellung 6. Änderung-Erweiterung des einfachen 
Bebauungsplanes „Brünning-Süd“ im Verfahren nach § 13 
BauGB

• Aufstellung Bebauungs- und Grünordnungsplan 
„Photovoltaikanlage Kiesgrube Baumham“ im Parallelver-
fahren auf einer Teilfläche der Fl.-Nr. 1910 Gem. Freutsmoos

• Aufstellung 34. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich „Kiesgrube Baumham“ im Parallelverfahren auf 
einer Teilfläche der Fl.-Nr. 1910 Gem. Freutsmoos

Bauleitplanung Nachbarkommune:
Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durch die Stadt Trost-
berg zur 16. Änderung des Flächennutzungsplans für den 
Bereich Tinning, Waltersham und Bergham zur Ausweisung 
Sondergebietsflächen zur regenerativen Energieerzeugung; 
Freiflächen-PV-Anlagen
Der Stadtrat der Stadt Trostberg hat am 25.10.2023 die drei 
Entwürfe (Tinning, Waltersham und Bergham) zur 16. Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen. Für alle genannten 
Standorte wurde die bisherige Nutzung als „Fläche für die 
Landwirtschaft“ auf die künftige Nutzung „Sonderbaufläche – 
Energie“ abgeändert. Die Gemeinde Palling wurde zu diesem 
Verfahren beteiligt.
Der Gemeinderat sah keine Erforderlichkeit, zur 16. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für die Bereiche Tinning, 
Waltersham und Bergham einschl. Begründung und Umwelt-
bericht eine Stellungnahme abzugeben.
Voranfrage auf Errichtung eines Eis-Verkaufsautomaten
Der Besitzer einer Eisdiele hat mit Gemeinde Palling Gespräche 
bezüglich der Aufstellung eines Eis-Verkaufsautomaten geführt. 
Der Automat wird versorgungsunabhängig durch die Firma 
betrieben, Fehlermeldungen werden automatisch an die 
Firma gesendet. Grundsätzlich würde die Firma einen höher 
frequentierten Platz, wie an der Hauptstraße bevorzugen. Auch 
Alternativen bei privaten Eigentümern würden bei fehlenden 
Aufstellmöglichkeiten geprüft werden.
Der Gemeinderat fasste keinen Grundsatzbeschluss zur Auf-
stellung von Verkaufsautomaten. Vielmehr wolle man von Fall 
zu Fall entscheiden. Der TOP wurde vertagt, zunächst soll mit 
dem Betreiber über einen Standort gesprochen werden.
Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Palling
Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Palling wurde vom 
Gemeinderat in der Sitzung am 13.07.2023 zur Kenntnis 
genommen. Gemäß Rechenschaftsbericht der Kämmerei ist 
folgende überplanmäßige Ausgabe noch vom Gemeinderat 
zu genehmigen: Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen mit 
einer Überschreitung von 59.661,68 €. Die örtliche Rechnungs-
prüfung wurde am 18.10.2023 durch den Rechnungsprüfungs-
ausschuss durchgeführt. Der Rechnungsprüfungsausschuss 
empfahl, die Jahresrechnung mit dem von der Verwaltung auf-
gestellten Ergebnis festzustellen.
Der Gemeinderat fasste folgende Beschlüsse:

1. Die überplanmäßige Ausgabe im Haushaltsjahr 2022 wird 
gemäß Art. 66 Abs.1 GO nachträglich genehmigt.

2. Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Palling wird 
gemäß Art. 102 Abs. 3 GO nach Durchführung der ört-
lichen Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
festgestellt.

Weiterer Beschluss, ohne Beteiligung des Ersten Bürger-
meisters: Der Gemeinderat erteilt gemäß Art. 102 Abs. 3 GO 
die Entlastung für die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde 
Palling.
Jahresrechnung 2022 der Pfarrer Heringer‘schen Kinder-
gartenstiftung Palling
Die Jahresrechnung 2022 der Pfarrer Heringer’schen Kinder-
gartenstiftung wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 
13.07.2023 zur Kenntnis genommen. Gemäß Rechenschafts-
bericht der Kämmerei sind folgende überplanmäßigen Aus-
gaben noch vom Gemeinderat zu genehmigen:
Beschäftigtenentgelte mit einer Überschreitung von 15.162,05 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung mit einer Über-
schreitung von 9.877,20 €
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08.10.2024
12.11.2024
10.12.2024
Die Termine werden auch monatlich im Veranstaltungskalender 
veröffentlicht.

Neue Spielgeräte
Der Hausmeister und die Mitarbeiter des Bauhofs haben 
mehrere Spielgeräte auf dem Spielplatz am Ostring aus-
getauscht und neue Bodenbeläge befüllt.

Wir wünschen allen Kindern viel Freude mit den neuen Spiel-
geräten!

Fahrplanheft 2024 
des Landkreises Traunstein
Das neue Fahrplanheft für den Landkreis Traunstein liegt ab 
sofort im Pallinger Rathaus zur kostenlosen Mitnahme aus. Es 
ist auch online als PDF verfügbar auf unserer Homepage unter
www.palling.de/fahrplanheft-2024

Neben dem Fahrplanheft besteht auch die Möglichkeit, Ver-
bindungen über die App Wohin-Du-Willst zu suchen. Mit 
dieser kostenlosen App können auf Tablet oder Smartphone 
einfach und komfortabel Fahrplan-Auskünfte für die bereits 
digital hinterlegten Fahrpläne der Verkehrsunternehmen 
abgerufen werden. Teilweise ist auch der Fahrtverlauf in Echt-
zeit sichtbar. Zudem können die Nutzer aktuelle Informationen 
zum ÖPNV per Push-Nachricht erhalten.
Alle Infos zum öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Traun-
stein finden Sie auf der Homepage: https://www.traunstein.
com/buerger-verwaltung/oeffentlicher-nahverkehr-oepnv

Abfuhrkalender und Abfall-App

Der Abfuhrkalender für die Restmüll-, Bio-
müll- und Papiertonnenabfuhr für das Jahr 
2024 wurde über die Deutsche Post an sämt-
liche Haushalte im Landkreis Traunstein ver-

teilt. Wenn Sie aufgrund Nicht- oder Falschzustellung keinen 
Kalender erhalten haben, liegen die Abfuhrkalender auch im 
Rathaus in Palling zur Mitnahme aus. Auf der Homepage der 

mittel für die Erneuerung der Lichtbänder werden im Haus-
halt 2024 bereitgestellt. Der Gemeinderat beschloss, zunächst 
ein weiteres Angebot einer geeigneten Firma einzuholen und 
beauftragte den Ersten Bürgermeister, anschließend das 
wirtschaftlichere Angebot zu beauftragen. Das Projekt soll in 
den Osterferien umgesetzt werden.
Sanierung Rathaus
Die alten Holzfenster des Rathausbestandbaus sind aufgrund 
des Alters nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. 
Zusätzlich weisen die Fenster eine starke Undichtigkeit auf, 
wodurch viel Wärme nach draußen verloren geht. Ebenso 
wurde seitens des gemeinsamen Datenschutzbeauftragten des 
Landkreises Bedenken angemeldet, dass die alten Fenster den 
nötigen Sicherheitsstandard in Hinblick auf einen erforderlichen 
Einbruchschutz nicht mehr entsprechen.
Für die Sanierungsmaßnahme wurden 3 Angebote eingeholt. Es 
wurde sich an den Kunststofffenstern der Rathauserweiterung 
im 1. OG orientiert, um ein einheitliches Gesamtbild des Rat-
hauses zu erhalten.

Es wurde das Angebot der 
Firma BayWa AG Baustoffe 
angenommen. Die Fenster 
sollen zeitnah im Jahr 2024 
saniert, um so den Wärme-
schutz und Sicherheits-
standards zu gewährleisten.

Bekanntgaben
Der Objektverwalter des Landkreises Traunstein hat darüber 
informiert, dass der Vertrag für die Asylunterkunft im ehem. 
Kreisaltenheim bis 30.10.2027 verlängert wurde. Der Vertrag 
für die Unterbringung im Klostergut Harpfetsham wurde bis 
31.12.2024 verlängert.

Informationen aus dem Rathaus

Erscheinungsweise Palling aktuell
Februar 2024

Abgabe der Manuskripte Erscheinungstag
Sonntag, 21.01. Freitag, 02.02.

Die Manuskripte bitte an folgende E-Mail-Adresse senden:
palling-aktuell@palling.bayern.de

Notarsprechtage 2024

Die Sprechtage des Notars Dr. Tilman 
Daum aus Tittmoning finden monat-
lich dienstags, jeweils ab 9.00 Uhr im 
Rathaus in Palling statt. Um vorherige 

Terminvereinbarung unter Tel. 08683/248 wird gebeten.

Die Termine für die Notarsprechtage:
09.01.2024
13.02.2024
12.03.2024
09.04.2024
14.05.2024
11.06.2024
09.07.2024
13.08.2024
10.09.2024
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Reisen zu touristischen Zwecken in 190 Staaten weltweit und 
nimmt im internationalen Vergleich einen der vordersten Plätze 
ein. Es empfiehlt sich, die Wahl des Personaldokuments für 
Kinder an der Nutzung bzw. am Reiseverhalten zu orientieren, 
weil eine Ausweispflicht erst ab 16 Jahren besteht.
Quelle: BayernPortal

Neuer Tourismus-Geschäftsführer 
Franz Bauer:
Mobilität und Krisensicherheit im Fokus
Am 1. Dezember hat Franz Bauer sein Amt als Geschäftsführer 
der Sparte Tourismus bei der Chiemgau GmbH angetreten. 
Der 43-Jährige ist Nachfolger von Stephan Semmelmayr, der 
am 30. Juni 2023 aus dem Amt geschieden war. Bauer hat am 
IMC in Krems Tourismusmanagement studiert und war zuletzt 
Geschäftsführer der Region Hochkönig im Salzburger Land. 
Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Tourismusbranche. 
Für seine neue Aufgabe hat er klare Vorstellungen: „Um als 
Destination erfolgreich und attraktiv zu bleiben, müssen wir uns 
intensiv mit den Themen Digitalisierung, Gäste-Mobilität und 
Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Hier sind sehr gute Grund-
lagen geschaffen worden. In einem gemeinsamen Strategie-
prozess werden wir unser Profil erneut schärfen.“ Dazu wird 
Bauer nach eigenen Worten im kommenden Jahr Vertreterinnen 
und Vertreter aus den Landkreisgemeinden einladen. Dem 
aus der Wachau stammenden Familienvater liegt nach den 
Erfahrungen der Corona-Krise auch das Thema Krisensicher-
heit am Herzen: „Unsere Tourismusbetriebe brauchen jede 
Unterstützung, um für mögliche neue Krisen gerüstet zu sein. 
In einem großen Interreg-Förderprojekt mit Hochschulen 
arbeiten wir konkret an der Frage, wie Resilienz im Touris-
mus gelingt und welches Umfeld für unsere Betriebe nötig ist. 
Bei allen Anstrengungen steht immer im Vordergrund, dass 
die Tourismusbranche im Chiemgau dauerhaft ihren Beitrag 
zum Erfolg der Region leisten kann.“ Bauer leitet ein zwölf-
köpfiges Team, das sich unter anderem um Online-Marketing, 
Kommunikation, Social Media und Gästeservice kümmert.

Mag. Franz Bauer und Dr. Birgit Seeholzer  
 Foto: © Chiemgau GmbH
Für Dr. Birgit Seeholzer, Geschäftsführerin der Chiemgau 
GmbH, sind mit den aktuellen personellen Strukturen in der 
GmbH „die idealen Voraussetzungen nicht nur für den Touris-
mus, sondern auch für zeitgemäßes Standort- und Job-
marketing geschaffen“. Das ist nach ihren Worten ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor für die Wirtschaftsregion Chiemgau. 
Seit 1. Juli 2023 ist der frühere Chiemgau Tourismus e.V. Teil 
der Chiemgau GmbH, dem Dienstleistungsunternehmen des 
Landkreises und der Kommunen im Landkreis Traunstein.

Gemeinde Palling finden Sie den Abfuhrkalender im PDF-Format 
sowie weitere Informationen zur Hausmüllentsorgung unter:   
www.palling.de/hausmuellentsorgung

Auf der Homepage des Landkreises (www.traunstein.bayern), 
Suche unter dem Stichwort „Abfuhrkalender“, können Sie selbst 
einen individuellen Kalender erstellen.
Zusätzlich bietet der Landkreis Traunstein eine kostenlose 
Abfall-App für Android- und Apple-Geräte an, die über einen 
QR-Code auf dem Abfuhrkalender oder der Website herunter-
geladen werden kann. Sie erinnert z. B. über die Funktion des 
„Abfallweckers“ an die Abfuhrtermine und enthält zudem noch 
viele weitere Informationen rund um das Thema Abfall.

Kinderreisepass zum 
01.01.2024 abgeschafft
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- 
und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens wurde der 
Kinderreisepass zum 01.01.2024 abgeschafft. Ab 01.01.2024 
können keine neuen Kinderreisepässe ausgestellt, verlängert 
oder aktualisiert werden.
Die Gültigkeit bereits ausgestellter Kinderreisepässe bleibt 
davon grundsätzlich unberührt.
Eine Eintragung des Kindes in den Pass der Eltern ist seit 
01.11.2007 nicht mehr möglich. Bisherige Kindereinträge sind 
aufgrund einer europäischen Vorgabe seit 26.06.2012 ungültig. 
Insofern benötigen Kinder (ab Geburt) zum Grenzübertritt auf 
jeden Fall ein eigenes Reisedokument („Eine Person – ein 
Pass“).
Für Ihr Kind mit der deutschen Staatsangehörigkeit können Sie 
– unabhängig vom Alter – weiterhin mehrjährig gültige Reise-
pässe oder Personalausweise (Funktion zum elektronischen 
Identitätsnachweis ab 16 Jahren) beantragen. Beide haben für 
Personen unter 24 Jahren eine Gültigkeitsdauer von jeweils 6 
Jahren. Personalausweise sind als Reisedokument in der EU 
anerkannt und sowohl für erwachsene Personen als auch für 
Kinder ausreichend. Der Reisepass gestattet das visumfreie 

Drucksachenmit Biss!
LINUS WITTICH Medien KG
83250 Marquartstein · Windeckstraße 1
Tel. 0 86 41 / 97 81 - 0  · Fax 0 86 41 / 97 81 - 22
anzeigen@wittich-chiemgau.de · www.wittich-chiemgau.de
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21.01. St. Vitus-Apotheke, Burghauser Str. 4,
84558 Kirchweidach, 08623/1414
Traun-Apotheke, Werner-v.-Siemens-Str. 2,
83301 Traunreut, 08669/13499

27.01. Apotheke Engelsberg
Mag.pharm. Stefan Friedrich Pschick e.K.,
Raiffeisenplatz 5,
84549 Engelsberg, 08634/6264169
Stern-Apotheke, Martin-Niemöller-Str. 2a,
83301 Traunreut, 08669/787215

28.01. Alz-Apotheke, Herzog-Ludwig-Str. 7,
83308 Trostberg, 08621/4003

Die aktuellen Apothekendienste der Bayerischen Landesapo-
thekerkammer sind auch im Internet abrufbar unter
www.lak-bayern.notdienst-portal.de.

Zahnärztlicher Notdienst
13./14.01. dr.med.dent. Blazic Laszlo Tito,

Carl-Köttgen-Str. 2, 83301 Traunreut,
08669/36555

20./21.01. Dr. Dr. Fabritius Frank,
Traunring 96, 83301 Traunreut,
08669/38382

27./28.01. Dr. Fickenscher Antje,
Bahnhofstr. 19, 83352 Altenmarkt,
08621/61011

Kindergartennachrichten

Kath. Kindergarten Palling

Der Nikolaus besuchte die Pallinger 
Krippen- und Kindergartenkinder
Am 07.12.2023 hat der Nikolaus die Kinder des Pallinger 
Kindergartens und der Kinderkrippe besucht. Dieses Jahr 
wurde die Nikolausfeier auf die Gemeindewiese verlegt. Dort 
warteten die Familien in der Dämmerung auf den Nikolaus. 
Der heilige Bischof kam in Begleitung seines Krampusses und 
wurde von den Vorschulkindern mit einem Gedicht begrüßt. 
Die Kinder wurden für das fleißige Malen und Basteln, das 
gemeinsame Spielen und das brave Essen gelobt, nur das 
Aufräumen müsse noch etwas besser klappen. Gruppenweise 
sangen die Kinder dem Nikolaus dann noch stimmungsvolle 
Lieder in Begleitung von Gerhard mit seiner Ziach vor. Natürlich 
durfte sich zum Schluss jedes Kind beim Nikolaus sein Sackerl 
abholen.

 Foto: Ludwig Tradler

Aus dem Fundbüro

 
 

Bereitschaftsdienste
Notrufnummern
Notrufnummer 112 – Feuerwehr und Rettungsdienst
Notrufnummer 110 – Polizei

zusätzlicher Notruf
Ärztlicher Bereit-
schaftsdienst
(für nicht
lebens-
bedrohliche 
Erkrankungen)

116 117 Die neue Notrufnummer 
ist für sämtliche Fälle 
gedacht, in denen 
Patienten normalerweise 
einen Hausarzt aufsuchen 
würden, die Praxen jedoch 
bereits geschlossen sind.

Krisendienst 
Psychiatrie Ober-
bayern

0800/6553000
Kostenlos 

und rund um 
die Uhr, von
0:00 – 24:00

Hier erhalten Sie quali-
fizierte Soforthilfe bei 
seelischen Krisen jeder 
Art. Die Mitarbeitenden der 
Leitstelle hören zu, fragen 
nach und finden mit Ihnen 
gemeinsam einen Weg aus 
der Krise.

Apothekendienste
13.01.2024 Eulen-Apotheke, Frank-Caro-Str. 35,

84518 Garching a. d. Alz, 08634/264
St. Georgs-Apotheke, Rathausplatz 10,
83301 Traunreut, 08669/2285

14.01. Marien-Apotheke, Tittmoninger Str. 1,
83349 Palling, 08629/344

20.01. Christophorus-Apotheke, Lehemeirstr. 2,
83308 Trostberg, 08621/61058
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Waldkindergarten Pusteblume

Ereignisreicher Advent 
im Waldkindergarten
Ein erster Höhepunkt war das Wichtelfest zu Beginn der 
Vorweihnachtszeit. Unzählige Kerzen tauchten den mit viel 
Mühe und Liebe zum Detail geschmückten Waldkinder-
garten in ein zauberhaftes Licht und schufen so die perfekte 
Atmosphäre für das Schauspiel mit Musik und Gesang, das 
die Kinder zusammen mit dem Erzieherteam zum Thema 
‚Wichtel‘ erarbeitet und eingeprobt hatten. Sogar der Regen 
hatte (größtenteils) ein Nachsehen, so dass die zahlreichen 
Zuschauer die fröhliche und fantasievolle Darbietung der 
Kinder, die zu Recht mit reichlich Applaus belohnt wurde, 
trockenen Hauptes verfolgen konnten. Gemütlich klang der 
Abend anschließend bei Punsch und süßen und deftigem 
Fingerfood vom Buffet aus und die Kinder machten sich – sehr 
zufrieden über das gelungene Fest – auf den Heimweg.

„In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei…“: 
Damit es auch im Waldkindergarten im Advent so manche 
Leckerei gab, trafen sich die Kinder nachmittags in kleinen 
Gruppen zum Plätzchenbacken. Eifrig wurden leckere Plätz-
chen ausgestochen, geformt und verziert. So konnten sich 
die fleißigen Plätzchenbäcker*innen über die tägliche Plätz-
chenrunde nach der Brotzeit freuen. Eine große Bandbreite an 
kreativen Bastel- und Handarbeiten sowie kulinarischen Köst-
lichkeiten konnte bei der Haigermooser Schrankweihnacht, 
beim Pallinger Adventsmarkt und auch beim Adventsmarkt 
im Kreisaltenheim Palling bestaunt und erworben werden: 
Räucherkegel, die die Kinder selbst hergestellt hatten, geheim-
nisvolles Zwergengold, Seifen, Kerzen, Gehäkeltes, Genähtes, 
Türkränze, Bastelarbeiten aus Holz, Metall und Beton, ver-
schiedene Marmeladen und Weihnachtsliköre, Apfelbrot…, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Der Einsatz der Eltern und 
Kinder wurde belohnt, denn viele Besucher kauften fleißig ein 
und nutzen die Chance, das eine oder andere Weihnachts-
geschenk zu erwerben.

Kindergarten Kleine Schulgeister

Oma- und Opa-Tag bei 
den „Kleinen Schulgeistern“

Auch in diesem Kindergartenjahr 
besuchten uns die Großeltern 
der „Kleinen Schulgeister“. Zur 
Begrüßung trafen wir uns in der 
Turnhalle und sangen ihnen ein 
We ihnachts l ied  vor.  An-
schließend empfingen die Enkel-
kinder ihre Großeltern. Zu-
sammen gingen wir zurück in 
die Gruppenräume, wo es für 
alle Kuchen gab, der von den 
Eltern gebacken wurde. Zudem 
durften in der Weihnachtszeit 
natürlich die Plätzchen und der 

Kinderpunsch auch nicht fehlen.

Bei einem schönen und ruhigen Beisammensein konnten 
die aufgeregten Kinder den Oma`s und Opa`s auch die ver-
schiedenen Spielsachen zeigen. Nach 2 Stunden schlossen wir 
den Tag mit einem kleinen Geschenk, was die Kinder für ihre 
Großeltern in der letzten Woche fleißig bastelten, ab. Mit sehr 
freudiger und positiver Rückmeldung starteten wir in die letzte 
Kindergartenwoche vor Weihnachten.
Eure „Kleinen Schulgeister“

Hoher Besuch bei den „Kleinen Schulgeistern“
Am 06.12.2023 besuchte der Nikolaus unseren Kindergarten. 
Die Kinder kamen sehr aufgeregt an diesem Tag zu uns. Es ist 
ja doch immer sehr spannend für die „Kleinen“. Mit ein paar 
Worten begrüßte er uns alle zusammen.
Zunächst lobte er die Kinder, da sie in diesem Jahr sehr viel 
dazu lernten. Die Hilfsbereitschaft ist bei den Eulen und Fleder-
mäusen sehr hoch. Ebenso das An- und Ausziehen wird immer 
besser und besser. Natürlich gibt es auch ein paar Punkte, 
wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Darunter zählt das 
leise Spielen, der ordentliche Umgang mit Malpapier und das 
Sitzenbleiben bei der Brotzeit.

Ganz stolz sangen unsere 50 Kinder den Nikolaus zum 
Abschluss das Lied: „Lasst uns froh und munter sein“ vor – der 
Nikolaus war begeistert. Dann verabschiedete er sich, da er 
noch die Schulkinder im Haus besuchte.
Vielen vielen Dank an den Nikolaus!
Eure „Kleinen Schulgeister“
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versitäten und mit der allgemeinen Hochschulreife (Abitur, 
13. Klasse) können Sie alle Studiengänge an Universitäten 
belegen.
An der FOS und BOS Traunstein können, je nach Fähigkeit 
und Neigung, Schwerpunkte im gesundheitlichen, sozialen, 
technischen und wirtschaftlichen Bereich gewählt und an der 
FOS praktische Erfahrungen gesammelt werden.

Tag der offenen Tür:
Dienstag, den 23. Januar 2024, von 16:30 Uhr bis 19 Uhr, im 
Hause

Informationsabend für FOS und BOS:
Dienstag, den 23. Januar 2024, von 19 Uhr bis ca. 20:30 Uhr, 
im Hause

Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2024/25:
26. Februar bis 08. März 2024 die Anmeldezeit für das 
Schuljahr 2024/25 läuft vom 26. Februar bis 8. März 2024.
Unsere Öffnungszeiten in den zwei Anmeldewochen sind:
Montag, Dienstag und Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr,
Freitag von 8:00 bis 13:00 Uhr.
Dieser Anmeldezeitraum gilt auch für den BOS Vorkurs. Der 
BOS Vorkurs ist eine einjährige ideale Vorbereitung auf die 12. 
Klasse BOS, die berufsbegleitend absolviert werden kann.
Details zu den Veranstaltungen und zur Einschreibung ent-
nehmen Sie bitte unserer Homepage. Wir informieren Sie auch 
gerne persönlich.
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Traunstein - 
Wasserburger Str. 48 - 83278 Traunstein - Tel.: 0861 209 279 
0 - www.fosbos-ts.de

Weihnachtsfeier in der 
Grundschule Palling
Im Dezember waren in der Pallinger Grundschule weihnacht-
liche Klänge aus den Klassenzimmern und den Räumen der 
„Kleinen Schulgeister“ zu hören. Überall wurde mit den Lehr-
kräften und Erzieherinnen eifrig für die gemeinsame Weih-
nachtsfeier geprobt. Zu dieser Feier, die am vorletzten Schul-

Am letzten Kindergartentag vor den Weihnachtsferien waren 
alle Eltern und Geschwister zu einer kleinen Weihnachtsfeier 
eingeladen. Eifrig hatten die Kinder in den Wochen vorher 
Weihnachtslieder geprobt und gaben diese nun lautstark und 
beschwingt zum Besten. Dass dabei Regentropfen und keine 
Schneeflocken vom Himmel fielen, tat ihrer Freude keiner-
lei Abbruch. Gestärkt mit einem Becher Punsch und selbst-
gebackenen Plätzchen machten sich die Kinder dann voller 
Vorfreude aufs Christkind auf in die Weihnachtsferien.

Schulnachrichten

Segnung der Adventskränze
Am Montag nach dem 1. Advent versammelten sich alle 
Klassen mit ihren Lehrkräften in der Aula der Grundschule 
Palling, um gemeinsam die Adventszeit zu beginnen.
Nach dem gemeinsamen Lied: „Wir sagen euch an den 
lieben Advent“ lasen einige Kinder der 4. Klasse Gedanken 
zum Adventskranz vor und erklärten dabei die Symbole des 
Kranzes, des Tannengrüns und des Lichts.
Nach der Segnung der wunderschönen Kränze, die vom Eltern-
beirat gebunden worden waren, sangen alle das beliebte Lied: 
„Ups, schon wieder brennt ein Licht“ und es folgte ein weiterer 
Text zum Advent, vorgetragen von Kindern der Kombiklasse 
3/4. Mit dem Lied „Im Advent, im Advent“ endete schließlich die 
besinnliche Adventseinstimmung.

„Bleib bei der Wahrheit!“
Ende November besuchten die Schulspatzen wieder einmal 
die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Palling. Das 
Thema, das den beiden auf dem Herzen lag, war diesmal 
die Ehrlichkeit. In kleinen Spielszenen zeigten die Kinder der 
zweiten Klasse, wie schnell es gehen kann, dass einem nicht 
geglaubt wird: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“, so 
heißt es ja auch in einem bekannten Sprichwort. Die Viertkläss-
ler verdeutlichten dies noch zusätzlich mit einem Lied und am 
Ende sangen alle gemeinsam: „Versuch’s doch mal mit Ehrlich-
keit und bleib immer bei der Wahrheit, weil das doch für uns 
alle schöner ist!“

Staatliche Fachoberschule (FOS) 
und Berufsoberschule (BOS) Traunstein
Tag der offenen Tür, 
Informationsveranstaltungen und Anmeldung
Auch mit dem mittleren Schulabschluss lässt sich der Traum 
vom Hochschulstudium realisieren. Sowohl an der Fachober-
schule als auch an der Berufsoberschule können Sie drei 
Abiturarten absolvieren. Die allgemeine Fachhochschulreife 
(12. Klasse) berechtigt Sie zu einem Studium an allen Fach-
hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW bzw. 
FH). Der Abschluss der fachgebundenen Hochschulreife (13. 
Klasse) eignet sich für einschlägige Studiengänge an Uni-
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Bereits in diesem Schuljahr konnten wir bei der Theaterfahrt 
„ Die kleine Meerjungfrau“ am 10.11.23 ins K1, die gesamten 
Buskosten für alle Schüler übernehmen. Weiter freuen wir uns, 
dass wir für den Nikolaus, 128 Sackerl füllen und ihm für alle 
6 Klassen ein Geschenk, in Form von Spielen, im Wert von je 
20 Euro mitgeben durften. Hier ergeht ein besonderer Dank an 
das ServiceCenter Wolfgang Auer in Traunreut für die Spende.

Der Nikolaus zu Besuch bei den Erstklässern.
Wir freuen uns auf schöne Aktivitäten für die Kinder im neuen 
Jahr!
Der Elternbeirat

tag in der Turnhalle der Schule stattfand, waren auch Herr 
Bürgermeister Ostermeier, Pfarrer Pater Mato, einige Eltern-
beiräte und die Eltern der Viertklässler gekommen. Nach einer 
kurzen Begrüßung eröffneten die Erstklässler mit ihrem Lied 
„Hast du schon mal drüber nachgedacht, was der Osterhase 
an Weihnachten macht“ das abwechslungsreiche Programm. 
Anschließend erfreuten die „Kleinen Schulgeister“ das 
Publikum mit dem Lied „In der Weihnachtsbäckerei“. Die Zweit-
klässler sangen zunächst ein weiteres Lied und führten dann 
ein Theaterstück vor. Das Christkind hatte verschlafen und 
musste nun noch schnell alle Geschenke verteilen. Schließlich 
blieb ein Geschenk übrig. Es war ein Wecker für das Christ-
kind. Die Kinder der Kombiklasse 1/2 sangen danach das Lied 
„Sei kein Ochs, sei kein Esel“. Rhythmisch wurde es dann mit 
der Bodypercussion der Drittklässler zu dem Lied „Alle Jahre 
wieder“. Das Buch „Die vier Lichter des Hirten Simon“ wurde 
anschließend von den Viertklässlern zu den Bildern des Buches 
vorgelesen und mit dem Lied „Weihnacht ist auch für mich“ 
durch die Kombiklasse 3/4 abgeschlossen.
Am Ende des Programms traten die Lehrkräfte auf die Bühne, 
um das bekannte Lied „Feliz Navidad“ zu singen. Nach einigen 
Dankesworten und guten Wünschen für das neue Jahr durch 
die Schulleiterin Frau Lapper fand die Weihnachtsfeier mit dem 
gemeinsam gesungenen Lied „O du fröhliche“ einen feierlichen 
Ausklang.

(Koa) staade Zeit beim Elternbeirat 
der Grundschule
Gar nicht so „staad“ begann die Adventszeit für den Elternbei-
rat der Grundschule in Palling.
Denn auch in diesem Jahr waren wir am Pallinger Adventsmarkt 
im Reuner-Pavillon mit zwei Ständen vertreten. Mittlerweile 
schon traditionell, bieten wir an einem Stand Leberkässemmeln 
und Getränke an, am anderen Stand können die Kinder unter 
Anleitung nach Herzenslust basteln. Durch die tolle Unter-
stützung vieler Eltern war der Markt wieder ein voller Erfolg. 
Diese Veranstaltung ist für den Elternbeirat der Grundschule 
im Jahreslauf von großer Bedeutung, um Gelder zu generieren, 
welche 1:1 an unsere Kinder weitergegeben werden.

Bastelarbeit am Adventsmarkt
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Ein ganz herzlicher Dank für die gelungene Feier an Pater Mato 
Orsolic, allen mitwirkenden Kindern, der Pallinger Jugendblas-
kapelle und die Familie Staudinger, die jedes Jahr ihre schöne 
Krippe zur Verfügung stellen!

Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender 2024
Hinweis: Alle Termine für Veranstaltungen sind vorbehaltlich 
kurzfristiger Änderungen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte 
direkt an den Veranstalter.
Der Veranstaltungskalender erscheint monatlich aktualisiert in 
Palling aktuell.
Bei neuen Terminen, Änderungen oder Terminabsagen 
werden die Vereine und Verbände gebeten, diese der 
Gemeinde selbstständig und rechtzeitig mitzuteilen, entweder 
per E-Mail an palling-aktuell@palling.bayern.de oder tele-
fonisch unter der 08629/988212.

Januar 2024
So 07.01. 08:00-

12:00
Tauben- und Kleintiermarkt des 
Geflügelzuchtvereins, Dorfstadel 
Brünning

Di 09.01. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
Do 11.01. Blutspendetermin des BRK, Turnhalle 

Grundschule Palling
Sa 27.01. 10:00 Ski-Dorfmeisterschaft des TSV 

Palling, Abteilung Ski, Skigebiet 
Pillersee

Februar 2024
Do 02.02. 19:00 Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal 

des Rathauses
Fr 02.02. 19:30 Jahreshauptversammlung der Frei-

willigen Feuerwehr Freutsmoos im 
Michlwirt

So 04.02. 08:00-
12:00

Tauben- und Kleintiermarkt des 
Geflügelzuchtvereins, Dorfstadel 
Brünning

Mi 07.02. 14:00 Seniorennachmittag, Pfarrheim 
Palling

Sa 10.02. Faschingsball des GTEV im Michlsaal
Di 13.02. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
Do 15.02. 19:30 Jahreshauptversammlung der FFW 

Palling im Gasthaus Michlwirt
Di 20.02. 20:00 Jahreshauptversammlung ESC 

Freutsmoos, Mehrzweckraum Feuer-
wehrhaus Freutsmoos

Sa 24.02. Mitgliederversammlung des GTEV im 
Michlsaal

19 Uhr Amt für verstorbene Mitglieder
März 2024
Sa 02.03. 14:00 Jahreshauptversammlung des VdK-

Ortsverbandes Palling-Freutsmoos, 
Gasthaus Michlwirt

So 03.03. 08:00-
12:00

Tauben- und Kleintiermarkt des 
Geflügelzuchtvereins, Dorfstadel 
Brünning

Mi 06.03. 14:00 Seniorennachmittag, Pfarrheim 
Palling

Mi 06.03. 19:00 Frühjahrsversammlung Garten-
bauverein Freutsmoos, Gasthaus 
Michlwirt

Di 12.03. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
Di 12.03. 19:00 Bürgerversammlung der Gemeinde 

Palling, Gasthaus Michlwirt – Saal
Do 14.03. 19:00 Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal 

des Rathauses
Sa 16.03. 20:00 Jahreshauptversammlung Verein zur 

Förderung d. Blaskapelle Palling e.V. 
im Michlwirt

Di 19.03. 19:00 Bürgerversammlung der Gemeinde 
Palling im Michlwirt-Saal

Volkshochschule

Miteinander voneinander lernen
Das neue Programm der vhs Traunreut-Trostberg ist da!
Das druckfrische vhs-Programm ist kostenlos in den vhs-
Geschäftsstellen in Trostberg und Traunreut, in vielen 
Geschäften, bei Ärzten, Banken und Behörden sowie den 
umliegenden Gemeinden erhältlich. Es kann auch online auf 
der jeweiligen Homepage eingesehen werden.
Kontakt:

Volkshochschule Trostberg e. V.
Heinrich-Braun-Straße 6
83308 Trostberg
Telefon: 08621/64939-0
E-Mail:
anmeldung@vhs-trostberg.de
www.vhs-trostberg.de

vhs Traunreut e.V.
Marienstraße 20
83301 Traunreut
Telefon 08669 86480
E-Mail:
info@vhs-traunreut.de
www.vhs-traunreut.de

Jetzt für Kurse des neuen Programms anmelden – 
Anmeldungen sind ab sofort online, telefonisch oder persönlich 
möglich!

Kirchliche Nachrichten

Krippenspiel in Guggenberg
Am Heiligabend wurde in Guggenberg mit einer Waldandacht 
und dem Krippenspiel in einer ganz besonderen Atmosphäre 
auf Weihnachten eingestimmt und die Geburt von Jesus 
Christus gefeiert.
Pater Mato zelebrierte das Weihnachtsevangelium, musikalisch 
umrahmt von gesungenen Weihnachtsliedern und begleitet 
von einer Gruppe der Pallinger Jugendblaskapelle. So wurde 
zu Anfang eingestimmt mit „Alle Jahre wieder“, es folgten „Zu 
Bethlehem geboren“, „Ihr Kinderlein kommet“ und zum Schluss 
durfte natürlich „Stille Nacht“ nicht fehlen.
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Mi 14.08. 15:00 Kräuterbuschenbinden für alle Kinder, 
Gartenbauverein Freutsmoos, Feuer-
wehrhaus Freutsmoos

Do 15.08. 11:00 Wiesenfest des GTEV mit der Blaskapelle
10 Uhr Pfarrgottesdienst auf der Gemeinde-

wiese
Fr-
So

23.-
25.08.

„Kick & Fun“ Fußballcamp des TSV 
Palling, Sportgelände des TSV Palling

September 2024
So 01.09. 08:00-

12:00
Tauben- und Kleintiermarkt des Geflügel-
zuchtvereins, Dorfstadel Brünning

Di 10.09. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
Do 19.09. 19:00 Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal 

des Rathauses
Sa 21.09. Herbstausflug des VdK Orts-

verbandes Palling-Freutsmoos (Ziel 
wird noch bekanntgegeben)

Sa 21.09. Vereinsausflug des GTEV
Oktober 2024
Do 03.10. 12:00 Gemeindemeisterschaft im 

Asphaltstockschießen des ESC 
Freutsmoos, anschließend Sieger-
ehrung im Mehrzweckraum

So 06.10. 08:00-
12:00

Tauben- und Kleintiermarkt des 
Geflügelzuchtvereins, Dorfstadel 
Brünning

Di 08.10. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
Do 10.10. 19:00 Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal 

des Rathauses
Sa 19.10. 14:00 Theater Heimatbühne – Premiere im 

Saal des Michlwirts
20:00 Theater Heimatbühne

Fr 25.10. 20:00 Theater Heimatbühne
Sa 26.10. 20:00 Theater Heimatbühne
Do 31.10. 20:00 Theater Heimatbühne
November 2024
Sa 02.11. 20:00 Theater Heimatbühne im Saal des 

Michlwirts
So 03.11. 08:00-

12:00
Tauben- und Kleintiermarkt des Geflügel-
zuchtvereins, Dorfstadel Brünning

Fr 08.11. 20:00 Theater Heimatbühne
Sa 09.11. 14:00 Theater Heimatbühne –  

Sondervorstellung
20:00 Theater Heimatbühne

Di 12.11. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
Fr 15.11. 20:00 Theater Heimatbühne
Sa 16.11. 20:00 Theater Heimatbühne
Fr 22.11. 20:00 Theater Heimatbühne
Sa 23.11. 20:00 Theater Heimatbühne
Do 28.11. 19:00 Gemeinderatssitzung

im Sitzungssaal des Rathauses
Fr 29.11. 20:00 Theater Heimatbühne
Sa 30.11. 20:00 Theater Heimatbühne
Fr + 
Sa

29. +
30.11.

Pallinger Adventsmarkt, Rund um den 
Reuner-Pavillon

Dezember 2024
So 01.12. 08:00-

12:00
Tauben- und Kleintiermarkt des Geflügel-
zuchtvereins, Dorfstadel Brünning

Fr 06.12. 20:00 Theater Heimatbühne im Saal des 
Michlwirts

Sa 07.12. 20:00 Theater Heimatbühne
Di 10.12. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
Do 12.12. 19:00 Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal 

des Rathauses
Sa 14.12. 14:00 Adventsfeier des VdK-Ortsverbandes 

Palling-Freutsmoos (mit Gottesdienst 
um 13.00 Uhr in der Pfarrkirche)

Sa 14.12. Adventfeier des GTEV im Michlsaal
Sa 21.12. Wintersonnwendfeier des Gartenbau-

verein Freutsmoos, Feuerwehrhaus 
Freutsmoos

Fr 22.03. 15:00 Palmbuschenbinden für alle Kinder, 
Gartenbauverein Freutmoos, Feuer-
wehrhaus Freutsmoos

April 2024
Mo 01.04. Ostertanz des GTEV im Michlsaal
Mi 03.04. 14:00 Seniorennachmittag, Pfarrheim Palling
Do 04.04. Blutspendetermin des BRK, Turnhalle 

Grundschule Palling
So 07.04. 08:00-

12:00
Tauben- und Kleintiermarkt des 
Geflügelzuchtvereins, Dorfstadel 
Brünning

Di 09.04. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
Do 11.04. 19:00 Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal 

des Rathauses
Mai 2024
Mi 01.05. Maimarkt auf der Gemeindewiese 

Palling
10:00-
18:00

Maifrühschoppen der Feuerwehr 
Palling am Feuerwehrhaus Palling

So 05.05. 08:00-
12:00

Tauben- und Kleintiermarkt des 
Geflügelzuchtvereins, Dorfstadel 
Brünning

Fr 10.05. 19:00 Vereinspreisplattln und Dirndldrahn 
des GTEV im Michlsaal

Sa 11.05. Frühjahrsausflug des VdK Orts-
verbandes Palling-Freutsmoos (Ziel 
wird noch bekanntgegeben)

Di 14.05. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
Do 16.05. 19:00 Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal 

des Rathauses
Mo 20.05. Pfingstradltour des Gartenbauvereins 

Freutsmoos
Juni 2024
So 02.06. 08:00-

12:00
Tauben- und Kleintiermarkt des 
Geflügelzuchtvereins, Dorfstadel 
Brünning

So 09.06. 08:00–
18:00

Europawahl 2024, Siehe zugeteiltes 
Wahllokal

Di 11.06. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
Do 20.06. 19:00 Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal 

des Rathauses
Juli 2024
So 07.07. 08:00-

12:00
Tauben- und Kleintiermarkt des 
Geflügelzuchtvereins, Dorfstadel 
Brünning

Di 09.07. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
Do-
Mo

11.-
15.07.

Pallinger Volksfest auf der Gemeinde-
wiese

So 14.07. 13:00 Flohmarkt des TSV Palling am Volks-
festsonntag

Do 18.07. 19:00 Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal 
des Rathauses

Do 25.07. Blutspendetermin des BRK, Turnhalle 
Grundschule Palling

Fr 26.07. 19:30 Sommernachtskonzert der Blas-
kapelle Palling beim Hebebühnenver-
leih Helmberger

So 28.07. Vereinsmeisterschaft des ESC 
Freutsmoos

ab
11:30

Grillfest am Feuerwehrhaus

August 2024
Fr – 
So

02.08. –
04.08.

Capri Treffen des Autohauses Reuner, 
auf der Gemeindewiese

Sa 03.08. 19:00 Weinfest der FFW Freutsmoos am 
Feuerwehrhaus Freutsmoos

So 04.08. 08:00-
12:00

Tauben- und Kleintiermarkt des 
Geflügelzuchtvereins, Dorfstadel 
Brünning

Do 08.08. 19:00 Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal 
des Rathauses

Di 13.08. 09:00 Notarsprechtag im Rathaus
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Ein gutes, gesegnetes und unfallfreies neues Jahr 2024 
wünscht die Freiwillige Feuerwehr Palling!

Nikolaus-Einsatz der TSV Fußballer
Auch dieses Jahr war der Nikolaus mit seinem Freund Kramperl 
wieder im Auftrag der Pallinger Fußballer unterwegs. Durch die 
enorme Zahl an Anmeldungen waren in diesem Jahr sogar 
zwei Teams gleichzeitig unterwegs. Der Nikolaus besuchte die 
Haushalte in Palling und Umgebung am 5. und 6. Dezember.

Am Mittwoch, 06.12., stand 
ebenfalls ein Besuch der 
Kindertrainings der TSV 
Abteilungen Leichtathletik, Ski 
und Judo auf dem Programm. 
Das Team des Nikolaus’ hofft, 
dass es allen Familien und 
Kindern genauso viel Spaß wie 
ihnen gemacht hat.

Auch nächstes Jahr wird der Nikolaus wieder im Einsatz sein, 
die Anmeldebögen werden rechtzeitig verteilt. Der Nikolaus 
kommt auf Spendenbasis zu euch, sämtliche Erlöse werden für 
den guten Zweck gespendet oder in die Jugendarbeit des TSV 
gesteckt.
Danke an alle Familien, die dem Team des Nikolaus dieses Jahr 
ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Adventfeier der „Stoabergler“

Mit einer besinnlichen Adventfeier ließen die Stoabergler 
Trachtler das Jahr 2023 ausklingen. Viele Vereinsmitglieder, 
Kinder, Eltern und Großeltern folgten der Einladung in den weih-
nachtlich geschmückten Michlsaal beim Michlwirt in Palling.

Vereine und Verbände

Jahresrückblick 2023 
der Freiwilligen Feuerwehr Palling
Auf ein ereignisreiches Jahr 2023 blickt die Freiwillige Feuer-
wehr Palling zurück. Am 14. Januar startete dieses bereits mit 
einem Einsatz am Chiemsee. Mit den Wehren Kirchanschöring 
und Hart, die zusammen mit Palling den Hochleistungs-
pumpenzug 5 des Katastrophenschutzes im Landkreis Traun-
stein bilden, wurde in Chieming das Hafenbecken der FFW 
Chieming ausgepumpt, da diese ein neues Bootshaus für ein 
neues Boot am Chiemsee erhalten haben.
Über das Jahr verteilt wurden etwa 50 Übungen abgehalten, 
die abwechselnd von den Gruppenführern organisiert wurden. 
Dazu zählten Atemschutz- und Löschaufbauübungen am 
neuen Altenheim und dem Abbruchgebäude des Kinder-
gartens, THL-Übungen mit verunfalltem LKW/PKW, sowie die 
Besichtigung eines Omnibusses der Firma Hövels.

Ebenfalls wurde an Weiter-
bildungen und Lehrgängen auf 
Landkreisebene (Maschinisten, 
Atemschutzträger), sowie auf 
Landesebene (Gruppenführer, 
Leiter einer Feuerwehr und Zug-
führer) teilgenommen.

Zu insgesamt 57 Einsätzen 
wurde zumeist über die 
Integrierte Leitstelle in Traun-
stein alarmiert. Dazu zählten 
neben Verkehrsunfällen, 
Bränden, einem CSA-Einsatz 
in einer Kiesgrube über-
wiegend Unwettereinsätze mit 
24 umgestürzten Bäumen auf 
Straßen durch Wind und den 
starken Schneefall.

Die Einsatzalarmierung wurde von Analoger Technik auf das 
digitale System umgestellt. Hierzu wurden neue Funkmelde-
empfänger, die umgangssprachlich Piepser genannt werden, 
ausgegeben. Zudem wird über eine Smartphone-App alarmiert, 
die ebenfalls gepflegt und eingerichtet werden musste.
Auf Vereinsebene standen neben dem traditionellen 1. 
Mai Frühschoppen kirchliche Veranstaltungen, unter 
anderem sechs Gründungsfeste mit Fahnenweihen und 
mehrere Hochzeiten mit anschließender Feier, auf dem 
Programm. Außerdem wurden das Ferienprogramm, mehrere 
Vorstandschaftssitzungen und der Auf- und Abbau der Bus-
häuschen für den Adventsmarkt organisiert.
Auch der Neubau des neuen Gerätehauses bringt 
Arbeit mit sich, deshalb traf sich der bereits vor einigen 
Jahren gegründete Gerätehaus-Ausschuss mehrmals zu 
Besprechungen.
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Die Stoabergler Stubnmusi bei ihrer Darbietung.
Insgesamt konnte mit beiden Veranstaltungen eine Summe von 
1.306,51€ erreicht werden. Der komplette Betrag kommt einem 
sozialen Zweck in der Region zu Gute und zwar der Kinder-
krebshilfe in Teisendorf.

Unterwegs für den guten Zweck
In Freutsmoos waren die Klopfersinger wieder zum Singen und 
Spendensammeln für den guten Zweck unterwegs. Dieses 
Jahr geht der Erlös an das Kriseninterventions-Team des BRK-
Kreisverbandes Traunstein – 665 Euro haben die Mädchen aus 
Freutsmoos ersungen! Die BRK-Gruppe der psychosozialen 
Notfallversorgung (PSNV) bedankt sich ganz herzlich für die 
Spende der Klopferlgeher von Freutsmoos.

Elke Knottek vom BRK bei der Spendenübergabe der Mädchen 
aus Freutsmoos, dabei waren: Nina Lebacher, Nina Leidmann, 
Anita Backe, Magdalena Ober, Miriam Rasch und Carolina 
Rasch (nicht auf dem Bild).

Wunderbar weihnachtliche 
Wintersonnwendfeier
Trotz schlechter Wetterprognose konnte der Gartenbauverein 
Freutsmoos seine Wintersonnwendfeier im Trockenen durch-
führen. Beim Feuerwehrhaus wurde weihnachtlich geschmückt 
mit Christbäumen, Dachsenwichteln, Lichterketten und Tee-
lichtern. So konnten die Besucher an warmen, gemütlichen 
Stehöfen Bosna, Kinderpunsch, Glühwein oder auch süße 
Zimtsterne genießen. Die Jungendblasmusik Tyrlaching spielte 
weihnachtliche Einlagen und sorgte somit zusätzlich für Weih-
nachtsflair.

Vorstand Georg Hartl begrüßte alle herzlich und leitete das 
abwechslungsreiche Programm ein. Verschiedene ver-
einsinterne Musikgruppen sorgten für die musikalische 
Umrahmung, dazwischen wurden von Barbara Jahner und 
Stefanie Huber Weihnachtsgeschichten gelesen. Auch ein viele 
Strophen fassendes Lied wurde von den Kindern und Jugend-
lichen mit Elisabeth Wolfertstetter fleißig geprobt und souverän 
vorgetragen. Bei selbstgebackenen Plätzchen genossen alle 
Anwesenden den ruhigen Abend.
Georg Hartl dankte für das schöne Programm, allen Kindern 
und Eltern und kündigte auch für das neue Jahr viele Ver-
anstaltungen und Termine an. Außerdem lud er alle herzlich ein 
zum Weihnachtlichen Singen und Musizieren am Sonntag, den 
17. Dezember in der Pfarrkirche Palling mit verschiedenen Mit-
wirkenden.

Die Kinder- und Jugendgruppe der Trachtler begeisterte mit 
ihrem einstudierten Lied.
Sehnlichst erwarteten die Kinder zum Schluss noch ihr Packerl-
tauschen, bei dem jeder sein mitgebrachtes Geschenk durch 
ein anderes austauschen durfte.

Singen, Musizieren und Gutes tun
Dieses Jahr konnten die Pallinger Trachtler mit zwei gelungenen 
Veranstaltungen eine beachtliche Summe an Spendengeldern 
sammeln.
Die Kinder und Jugend des Vereins machten sich, schon fast 
selbstverständlich, am Donnerstag im Advent auf den Weg 
zum „Klöpfe singen“. Sie teilten sich in zwei Gruppen auf und 
besuchten den Ort Palling sowie umliegende Ortschaften. Mit 
ihrem Klöpfelied, welches sie begeistert vortrugen, sorgten sie 
für einen Teil der Summe.

Die Trachtenkinder und -jugend war fließig unterwegs beim 
Klöpfesingen,
Der andere Teil stammt aus dem Erlös des weihnachtlichen 
Singen und Musizieren des Vereins, „Auf Weihnachten zua“.
Ein abwechslungsreiches Programm bot sich den Besuchern 
in der, mit vielen Lichtern geschmückten, Pfarrkirche Mariä 
Geburt. Die Organisatorin vom Trachtenverein Palling, Barbara 
Jahner, begrüßte die Musikgruppen, die Sprecherin Mari-
anne Oettl, Pater Mato und Pater Ivo sowie alle anwesenden 
Gäste. Die musikalische Eröffnung übernahmen die „Bläser 
der Blaskapelle Palling“. Sie füllten die Kirche von der Empore 
aus mit wunderbaren Klängen. Im Altarraum überzeugte der 
„Alztaler Dreigsang“ mit adventlichem Gesang und weihnacht-
lichen Weisen. Für eine besinnliche Einstimmung sorgten die 
Geigenmusi „Viergsaitad“, die „Kaltenbach Zithermusi“ und 
die „Stoabergler Stubnmusi“ mit wunderbaren Stücken. Nach-
denkliche und auf Weihnachten einstimmende Texte und 
Geschichten wurden von Marianne Oettl eindrucksvoll vor-
getragen.
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und Rechtsgebieten, die für die Führung von Vereinen hilfreich 
sind. Zwischen 15. Januar bis 23. Februar 2024 finden diese 
Module jeweils montags und freitags von 18.30 bis 20.00 Uhr 
statt. Die Seminarteilnehmer erhalten am Ende ein Zertifikat.

„Rhetorikseminar - Aufbaukurs  
für Führungskräfte“
Führungskräfte sprechen bei Versammlungen und anderen Ver-
anstaltungen. Hier informieren, motivieren und überzeugen sie 
die Zuhörer. Wie kann man in diesen Situationen den Funken 
auf die Anwesenden überspringen lassen? Mit welchen Mitteln 
kommen ihre Worte bei den Adressaten an und wie erhöht 
man die eigene persönliche Wirkung? Beim „Rhetorikseminar 
- Aufbaukurs für Führungskräfte“ erhalten die Teilnehmer von 
Kerstin Kuner, Coach und Trainerin, hilfreiche Tipps, die auch 
in Übungen erprobt werden. Das zweiteilige Präsenz-Seminar 
findet am Freitag, 2. Februar 2024, von 18.00 bis 21.00 Uhr 
und Samstag, 3. Februar 2024, von 9.00 bis 16.00 Uhr statt.
Weitere Informationen finden Sie im Veranstaltungskalender 
des Landratsamts Traunstein auf der Homepage unter www.
traunstein.com/aktuelles/veranstaltungen
Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Eine Anmeldung ist 
erforderlich beim Leiter der Freiwilligenagentur Traunstein, 
Florian Seestaller, unter 0861/58-235 oder per Mail an frei-
willigenagentur@traunstein.bayern.

40 Jahre Volleyball
Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Volleyballabteilung 
richtete diese in der Pallinger Turnhalle kurz vor Silvester ein 
Schleiferlturnier aus. Der „Spaß und das gemeinsame Sporteln“ 
stand hier im Vordergrund, so die sichtlich zufriedene Turnier-
leiterin Birgit Wimmer. Es war sicherlich nur ein Zufall, aber 
sehr passend, dass genau 40 Teilnehmer (20 Erwachsene 
und 20 Jugendliche) das Turnier zu einem unterhaltsamen 
Event machten. Neben spannenden Ballwechseln auf dem 
Spielfeld gab es auch ein Rahmenprogramm, unter anderem 
eine Tombola, bei der man attraktive Preise gewinnen konnte. 
Ein festlicher Abend im Vereinsstüberl rundete den Tag ab. 
Es wurden auf der Leinwand Videos und Fotos aus den ver-
gangenen 40 Jahren gezeigt und viele der Mitglieder 
schwelgten dabei in Erinnerungen. Als Höhepunkt wurden 
mehrere Ehrengäste – Gründer, Trainer und ehemalige Aktive 
– von der Abteilungsleitung geehrt und jeweils mit einem 
Geschenk bedacht. Besonders hervorgehoben für sein 
Engagement wurde Alois Augustin, der vor 40 Jahren die 
Abteilung gegründet hatte. Julia Streitwieser, eine von zwei 
Abteilungsleiterinnen, zog ein überaus positives Fazit des 
Tages: „Die Veranstaltung hat allen Spaß gemacht und es ist 
sehr schön zu sehen, dass von unserer Jugend bis zu den 
Gründern der Abteilung Jung und Alt vertreten war.“
Einziger Wehrmutstropfen war die Bekanntgabe des Rück-
tritts der weiteren Abteilungsleiterin Julia Gallinger. Sie will sich 
künftig mehr um die Familie kümmern. Bis zu den Neuwahlen 
wird Julia Streitwieser die Abteilung allein weiterführen.
Die Geehrten:
Alois Augustin Tine Kramer
Guggi Breu Karin Leidmann
Fränk Hurmer Birgit Breu
Kathrin Bauer Birgit Mörixbauer
Anita Strohmayer Gerti Reitmeier
Ingrid Klein Gabi Irlacher
Lars Winter

Auf dem Foto sind die Teilnehmer zu sehen, ganz links 
Abteilungsgründer Alois Augustin.

Ski-Dorfmeisterschaft

Achtung: Es haben sich Änderungen ergeben – bitte beachtet 
den neuen Ort der Siegerehrung!

Seminare für Führungskräfte 
und die Ausrichtung von Vereinen

Seminar „Vereinsmarketing“
Die Vermarktung des eigenen Vereins, seiner Ideen und damit 
die Ansprache von bisherigen aber auch neuen Mitgliedern, 
Teilnehmern und Unterstützern ist wie ein Puzzle. Es ist not-
wendig, die einzelnen Teile wie Flyer, Anzeigen, Öffentlich-
keitsarbeit, Internet und sozialen Medien so zusammensetzen, 
dass sie nach außen hin ein rundes Bild vom Verein ergeben. 
Noch wichtiger ist allerdings, dass der Marketing-Mix auch die 
erhoffte Wirkung erzielt und nicht still und leise versickert. Mit 
dem Seminar „Vereinsmarketing“ von Vereinsberater Michael 
Blatz erhalten Vereinsvorstände und Verantwortliche für die 
Öffentlichkeitsarbeit einen Überblick über dieses wichtige 
Thema sowie Tipps zur Herangehensweise und Umsetzung. 
Dieses Seminar findet am Samstag, 13. Januar 2024 von 9 
bis 16 Uhr im Kardinal-Döpfner-Saal des Katholischen Kreis-
bildungswerk, Vonfichtstraße 1 in Traunstein statt.

Online-Seminar „Vereinsführerschein – fit für 
den Verein“
In den fast 1.600 Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen 
im Landkreis finden jedes Jahr zahlreiche Wahlen von Vor-
ständen, Kassierern und Führungskräften statt. Die Freiwilligen-
agentur des Landkreises unterstützt dieses Engagement und 
bietet passende Weiterbildungen an. Für neu gewählte oder 
künftige Vorstände ist besonders das Online-Seminar „Vereins-
führerschein – fit für den Verein“ in zehn Modulen interessant. 
Die Teilnahme an den kompakten Einheiten ist bequem vom 
Computer zuhause aus möglich. Vereinsberater Karl Bosch gibt 
in diesem Rahmen Informationen zu unterschiedlichen Themen 
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Veranstaltungen KBW Traunstein

Kostenlose Info-Veranstaltungen 
zu den neuen Senioren-Studien-
gängen

Kennen Sie schon die seit 10 Jahren bewährten Senioren-
Studiengänge, die für alle Interessierten offen stehen?
Ab März 2024 starten drei neue Studiengänge: „Sternstunden“ 
der Geschichte, Musikgeschichte und Literatur-Geschichten.
Verschaffen Sie sich durch die Info-Veranstaltungen einen Ein-
druck: Original-Referenten stellen dabei jeweils ein Semester 
vor. Damit erhalten Sie exemplarisch einen Einblick in die 
Studiengänge. Die Studienleiter präsentiert im Anschluss daran 
die drei neuen Studiengänge und stehen für Fragen zur Ver-
fügung.
„Sternstunden“ der Geschichte:
Do. 25.01.24, ab 16 Uhr, Lebenshilfe, Bahnweg 3, Traunstein
Musikgeschichte:
Sa. 03.02.24, ab 10 Uhr, Campus St. Michael, Traunstein
Literatur-Geschichten:
Sa. 10.02.24, ab 10 Uhr, Campus St. Michael, Traunstein

Reparatur-Café Traunstein
Was macht man mit einem Stuhl, an dem ein Bein kaputt ist? 
Mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Wegwerfen? 
Denkste! Am Samstag den 20. Januar findet von 14.00 bis 
17.00 Uhr das Reparatur-Café statt. Einmal im Monat reparieren 
ehrenamtliche Tüftler kaputte Gebrauchsgegenstände 
von Möbel, über Elektrokleinteile und Fahrräder bis hin zu 
Textilien. Dabei steht die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund. 
In angenehmer Atmosphäre werden außerdem Kaffee und 
Kuchen angeboten.
Mehr Infos und weitere Termine:  
www.reparaturcafe-traunstein.de
Nähere Informationen sowie Anmeldung:
Kath. Kreisbildungswerk Traunstein e.V.
Vonfichtstraße 1
83278 Traunstein
Telefon 0861 / 6 94 95

Der „Letzte-Hilfe-Kurs“
Das Sterben einer nahestehenden Person macht uns oft hilf-
los. Früher selbstverständliches Wissen über die Begleitung 
Sterbender ist heute verloren gegangen und damit das 
Zutrauen in die eigene Fähigkeit, Sterbenden beistehen zu 
können.
Der Letzte-Hilfe-Kurs ist für jedermann geeignet und will 
ermutigen, über die Begleitung am Lebensende nachzudenken 
und herauszufinden: was kann ich als Angehöriger oder Freund 
tun?
Der Kurs beantwortet viele wichtige Fragen, wie z.B.:
Wann beginnt Sterben?
Welche helfenden Strukturen und Organisationen gibt es in 
meinem Landkreis?
Wie kann ich als Laie einem Menschen am Lebensende Gutes 
tun?
Wie gelingt ein Abschied? Welche Rituale gibt es?
Was muss ich über Bestattung wissen?
Wie kann ich für mein eigenes Sterben vorsorgen?
Die Kursteilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen und Ängste 
offen zu äußern.
Termin: Freitag, 26.01.2024, 15:30-20:00 Uhr (inkl. Pause/n)
Ort: Pfarrheim Mariä Verkündung, Mühlgasse 1, 83278 Traun-
stein
Veranstalter: Ambulanter Hospizdienst des Caritas-Zentrum 
Traunstein
Referentinnen:
Walburga Schallinger: examinierte Krankenschwester, Hospiz-
begleiterin AHD Caritas
Anne Riemer: examinierte Altenpflegerin, Palliativfachkraft, 
Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen

Sonstige Mitteilungen

Beratungsstelle für 
Schwangerschafts- und Familienfragen

Wir beraten Frauen, Paare und Familien kostenfrei 
zu allen Fragen vor, während und nach der 
Schwangerschaft.

Haben Sie Fragen zum Mutterschutz, zum Kinder-
geld, zur Elternzeit, zum Elterngeld, zum Familien-
geld und brauchen Sie Unterstützung beim Aus-

füllen der entsprechenden Anträge?
Zudem informieren wir über Hilfsmöglichkeiten in sozialen und 
finanziellen Notsituationen.
Die SkF-Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Familien-
fragen in Traunstein, Ludwigstraße 12 a steht Ihnen gerne zur 
Verfügung.
Sie können unter der Telefonnummer 0861/13021 einen Termin 
vereinbaren.

Spielend selbst gestalten.
Familienanzeigen ONLINE BUCHEN:

www.wittich.de
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Ausweisung eines Wärmenetz-
Gebietes gilt, nicht schon dann, 
wenn ein kommunaler Wärme-
plan erstellt wird.
Beim Betrieb fossiler 
Heizungen, welche nach 2024 
eingebaut wurden gilt ab 2029 
ein schrittweiser steigender 
Pflichtanteil erneuerbarer 
Brennstoffe. Dieser Anstieg 
bedeutet, dass bis Ende 2044 
keine Heizung mehr zu 100 
Prozent fossil betrieben werden 
darf. Nach einem Ausfall der 
gesamten Heizungsanlage gilt 
der übergangsweise Betrieb 

einer fossilen Heizung mit einer Übergangsfrist der Umsetzung 
von 65 Prozent erneuerbarer Energien von 5 Jahren, bei 
definitivem Anschluss an ein Wärmenetz von 10 Jahren.
Unverändert bleibt die Austauschpflicht bei Öl- und Gas-
heizungen welche älter als 30 Jahre alt sind, ausgenommen 
Niedertemperatur- und Brennwertkessel. Auch für selbst 
genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser, welche sich seit 2002 
oder länger im Eigentum befinden, gilt die Pflicht erst ab Eigen-
tumsübergabe.
Die Haushaltssperre greift auch in die Förderlandschaft ein, 
wodurch einige Förderungen vom Bund aktuell pausiert sind. 
Die Bundesförderungen für effiziente Gebäude (BEG) sind 
davon ausgenommen. Aktuell ist durch die Haushaltssperre 
aber nicht klar, ob die für 2024 angekündigten Förderungen 
direkt ab dem 01.01.2024 in Kraft treten oder die Richtlinien zu 
einem späteren Zeitpunkt greifen.
Weitere nützliche Tipps zu den Themen rechtliche Regelungen, 
energieeffizientes Heizen, erneuerbare Energien und 
Förderungen gibt es unter www.energieagentur-suedost.
bayern, www.verbraucherzentrale-energieberatung.de und bei 
der kostenlosen und neutralen Energieberatung der Energie-
agentur Südostbayern GmbH. Die Energieberatung wird 
gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz. Die Beratung ist für die Bürgerinnen und Bürger der 
Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein kosten-
frei und findet online, telefonisch oder in einem persön-
lichen Gespräch statt. Infos und Anmeldung (erforderlich) 
unter Telefon 0861 58-7039 oder per Email unter info@
energieagentur-suedost.bayern.
Die nächsten Termine im Landkreis Traunstein (nur nach 
Terminvereinbarung):

Traunstein Energieagentur Südost-
bayern, Maximilianstr. 33

Mo 15. Jan 2024

Grassau Tourist-Info Grassau, Kirch-
platz 3

Di 16. Jan 2024

Trostberg Rathaus, Hauptstr. 24, kl. 
Sitzungssaal

Do 18. Jan 2024

Traunstein Energieagentur Südost-
bayern, Maximilianstr. 33

Mo 22. Jan 2024

Obing Rathaus, Kienberger Str. 50 Di 23. Jan 2024
Traunstein Energieagentur Südost-

bayern, Maximilianstr. 33
Mo 29. Jan 2024

Kursgebühr: 15,- €,
Anmeldung: KBW-Traunstein, Tel. 0861/69495 oder info@kbw-
traunstein.de
Hinweis: bitte bringen Sie zu der Veranstaltung Ihre eigenen 
Getränke mit, Tee steht vor Ort zur Verfügung.

Info zum „Gebäude-Energie-Gesetz“
Die Energieagentur Südostbayern klärt zu 
aktuellem Stand im „Gebäude-Energie-
Gesetz“ auf. In einem Online-Vortrag 
informierten Experten der Energieagentur 
Südostbayern zur aktuellen Gesetzeslage und 
klärten die Bürgerinnen und Bürger der 
beiden Landkreise zu Förderungen auf.

Das divers diskutierte Gebäude-Energie-Gesetz, das neue 
Wärmeplanungs-Gesetz und nun die Haushaltssperre des 
Bundes führen zu Verunsicherungen in der Gesellschaft. Daher 
klärten die Experten der Energieagentur Südostbayern in 
einem Online-Infoabend zu den Inhalten, Verpflichtungen und 
Folgen aus dem Gebäude-Energie-Gesetz, dem Zusammen-
hang zur kommunalen Wärmeplanung und zu den geplanten 
Förderungen auf.
Das GEG gilt eigentlich schon seit 1. November 2020 und 
wurde im Herbst 2023 novelliert. Die Regelungen gelten für alle 
Gebäude, die beheizt oder klimatisiert werden. Es beinhaltet 
Vorgaben zur Heizungs- und Klimatechnik sowie zum 
Wärmedämmstandard und Hitzeschutz von Gebäuden. Mit 
den Neuerungen im sogenannten „Heizungsgesetz“ möchte 
Deutschland die Energiewende im Gebäudebereich einleiten.
Das Ende des Betriebs aller fossiler Heizungen wird laut 
Gesetz 2045 festgeschrieben. In Neubaugebieten besteht 
bereits ab 01. Januar 2024 die Pflicht zur Nutzung von 65 Pro-
zent erneuerbarer Energien. Als Möglichkeiten erneuerbarer 
Energien wird vom Energieberater u.a. die elektrisch betriebene 
Wärmepumpe, Biomasse, Wasserstoff, Wärmenetze und Solar-
thermie aufgeführt. Für Bestandsgebäude in Kommunen mit 
unter 100.000 Einwohnern gilt diese Pflicht erst ab Mitte 2028.
Hat die Kommune allerdings im Rahmen der kommunalen 
Wärmeplanung ein Wärmenetz- oder Wasserstoffversorgungs-
gebiet ausgewiesen gilt diese Pflicht bereits einen Monat nach 
der Beschlussfassung. Wichtig ist hier, dass die Pflicht erst ab 
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